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1 Anlass und Aufgabenstellung des Verkehrsentwicklungsplans 

Der Verkehrsentwicklungsplan (VEP) ist ein Rahmenplan zur Entwicklung des Verkehrssystems in 

der Stadt Soest. Mit ihm wird der strategische Rahmen für die zukünftige Verkehrsentwicklung in 

Soest abgesteckt. Im Rahmen des VEP werden alle Verkehrszwecke (Arbeit, Ausbildung, Einkauf, 

Freizeit etc.) und alle Verkehrsmittel (Fuß, Rad, ÖPNV, motorisierter Individualverkehr) betrach-

tet. Zudem werden auch Querschnittsthemen wie Intermodalität, E-Mobilität, Mobilitätsma-

nagement, Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit behandelt. 

Der Verkehrsentwicklungsplan stellt eine mittel- und langfristige Strategie zur Entwicklung und 

Steuerung des Mobilitätsverhaltens und des Verkehrs in Soest dar. Dazu wurden konkrete Maß-

nahmen auf strategischer und konzeptioneller Ebene formuliert und ein Handlungskonzept mit 

Umsetzungsprioritäten festgelegt. Die Erarbeitung des VEPs erfolgte in laufender Abstimmung mit 

der Verwaltung und unter Beteiligung von Politik sowie Bürgerinnen und Bürgern. 

Dabei soll der VEP mit dazu beitragen, dass alle drei Aspekte der Nachhaltigkeit im Verkehrsbe-

reich stärker abgedeckt werden: Er soll den Verkehr wirtschaftlich und effizient abwickeln, die so-

ziale Teilhabe stärken und die Lebensumwelt für die Menschen in Soest verbessern. Dies ge-

schieht auch vor dem Hintergrund des European Energy Award (EEA), mit dem die Stadt erstmals 

2012, und erneut im Jahr 2015 in Silber zertifiziert wurde. Im Rahmen dieses Programms wurden 

bereits mehrere Maßnahmen aus dem Mobilitätsbereich durchgeführt, verschiedene weitere sind 

geplant. Der Prozess wird fortgesetzt und der Goldstatus angestrebt. 

Abbildung 1: European Energy Award 2015 

 

Quelle: Stadt Soest 

Die Erarbeitung eines aktuellen Verkehrsentwicklungsplans war erforderlich, da der bisherige 

Verkehrsentwicklungsplan Anfang der 1990er Jahre erarbeitet wurde und sich in den letzten 20 

Jahren viele Veränderungen in der Siedlungs- und Infrastruktur ergeben haben. Gleichzeitig soll 
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der VEP dazu dienen, sich auf zukünftige demografische, ökologische und ökonomische Heraus-

forderungen einstellen zu können.  

Teile des Verkehrsentwicklungsplans wurden an die Planersocietät als Gutachterbüro vergeben, 

andere Teile wurden innerhalb der Stadtverwaltung Soest erarbeitet. Die Ergebnisse der Be-

standsanalyse sind in einem separaten Zwischenbericht dokumentiert, welcher im Februar 2015 

veröffentlicht wurde.  

1.1 Methodik 

Der Planungsprozess des VEP Soest gliedert sich in vier Phasen: nachdem in der Bestandsanalyse 

die Mängel und Chancen im Verkehrsangebot identifiziert wurden, folgte der Entwurf eines Ziel-

konzeptes sowie eine Prognose- und Szenarienbetrachtung für die zukünftige Entwicklung des 

Verkehrs, bevor erste Maßnahmen aus unterschiedlichen Handlungsfeldern formuliert wurden, 

welche sich im finalen Umsetzungskonzept wiederfinden (vgl. Abbildung 2). 

Abbildung 2: Ablauf und Bausteine VEP Soest 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Mit dem formulierten Handlungskonzept als Umsetzungsplan des VEP Soest wird der Planungs-

prozess abgeschlossen. Der vorliegende Bericht dokumentiert die Ergebnisse und Diskussionen 

des VEP ab dem Zeitpunkt des Zwischenberichtes zur Bestandsanalyse. Dabei bildet das Kapitel 4 

mit dem integrierten Handlungskonzept das Kernstück und finale Ergebnis des Planungsprozesses. 

Der Planungsprozess wurde durch einen stetigen Planungsdialog mit Bürgerinnen und Bürgern, 

politischen Vertreter/innen sowie Interessenverbänden begleitet, welches im folgenden Kapitel 

kurz erläutert wird. 
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1.2 Planungsdialog 

Das gesamte Verfahren wurde zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie den politischen 

Vertretern und weiteren Interessensvertretern der Verkehrsentwicklungsplanung in einem dia-

logorientierten Prozess erarbeitet. Dazu fanden mehrere Veranstaltungen statt. 

Eine Zukunftsmesse Verkehr im Januar 2015 fungierte als Auftaktveranstaltung zur Bürgerbeteili-

gung und ermöglichte es den Bürgerinnen und Bürgern ihre Anregungen und Kritik persönlich in 

den Planungsprozess einzubringen (vgl. Anhang A). Der Partizipationsprozess wurde im Mai 2015 

durch zwei öffentliche Planungsradtouren mit Vertreter/innen der Stadtverwaltung und des Gut-

achterbüros fortgesetzt, hierbei konnten konkret und vor Ort über beispielhafte Mängel und 

Chancen diskutiert werden (vgl. Anhang C). Mit einer Veranstaltung im September 2015 zu den 

entwickelten Handlungsstrategien, Maßnahmen und Zielen des VEP wurde die öffentliche Bürger-

beteiligung für den Planungsprozess abgeschlossen (vgl. Anhang D). Prozessbegleitend wurden In-

formationen zu Zwischenergebnissen und Dokumentationen zu Veranstaltungen auf der Home-

page der Stadt Soest (www.soest.de/verkehrsentwicklungsplan) veröffentlicht. Darüber hinaus 

bestand die Möglichkeit per Email (verkehrsentwickungsplan@soest.de) Anregungen zum VEP 

einzubringen. 

Abbildung 3: Auftakt (links), Zielworkshop (rechts), Abschluss (unten) 

  

 
 
Quelle: Planersocietät 

Die politische Ebene wurde u.a. über einen Workshop im Februar 2015 zur Diskussion des Ziel-

konzepts für den VEP Soest in den Prozess eingebunden (vgl. Anhang B). Aufbauend auf die Prog-
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nose sowie die Szenarien als mögliche Handlungsoptionen, wurden im Rahmen von Kleingruppen 

die einzelnen Zielfelder und Unterziele diskutiert, ergänzt und angepasst. Die detaillierte Ausei-

nandersetzung mit dem Zielkonzept gewährleistet hierbei die politische Tragfähigkeit der inhaltli-

chen Orientierung und Ausrichtung des VEP Soest.  
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2 Szenarienbetrachtung  

Mit einem langfristigen Betrachtungshorizont von 10 bis 15 Jahren muss ein Verkehrsentwick-

lungsplan, neben der Auseinandersetzung mit aktuell identifizierten Chancen und Mängeln, der 

Aufgabe gerecht werden, qualifiziert auf zukünftige Herausforderungen reagieren zu können. 

Hierzu zählen u. a. Entwicklungen und Veränderungen folgender Aspekte: 

Á Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur 

Á Raum- und Siedlungsstruktur 

Á Verkehrsangebot (Straßen-/Wegenetz, ÖPNV/SPNV-Angebot) 

Á steigende Mobilitätskosten (z. B. Kraftstoffpreise, ÖPNV-Tarife) 

Á enger werdende finanzielle Spielräume der öffentlichen Hand (damit einhergehend Pflege 

und Erhaltung der Infrastruktur sowie Finanzierung des ÖPNV) 

Á Mobilitätstrends (z. B. Fahrradboom, Trend zum Pedelec, Benutzen statt Besitzen) 

Á technische Entwicklungen (z. B. Elektromobilität, intermodale und flexible Systeme mithil-

fe von Apps/Online-Tools, selbstfahrende Autos) 

Die zukünftige Entwicklung dieser Einflussgrößen ist schwer vorhersehbar und zudem stark ab-

hängig von lokalen und globalen Rahmenbedingungen (z. B. Klimaveränderungen, begrenzte 

Energieressourcen), hierfür bedarf es eines flexiblen und anpassungsfähigen Handlungskonzepts. 

Dabei gilt es insbesondere, den gesellschaftlichen Kontext im Sinne des demografischen Wandels 

und sich ändernder Lebens- und Mobilitätsstile für die erfolgreiche Umsetzung der im Handlungs-

konzept beschlossenen Maßnahmen zu berücksichtigen. Auch die zukünftige Finanzierung dieser 

Maßnahmen vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage auf Bundes-, Landes- und 

Kommunalebene ist zu beachten.  

Um die Breite der Aspekte und deren potenzielle Entwicklungen im VEP angemessen zu berück-

sichtigen, wurden im Rahmen des Prognosezeitraumes bis 2030 mehrere Szenarien mit unter-

schiedlichen Schwerpunkten und Rahmenbedingungen als mögliche Zukunftsalternativen erarbei-

tet und auf ihre Auswirkungen hin betrachtet. 
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Mit dem Basisszenario (Prognose-Nullfall) wurden ab-

sehbare Entwicklungen der oben genannten Aspekte aus 

der Analyse bis zum Jahr 2030 fortgeschrieben und deren 

Auswirkungen auf das Verkehrsangebot der Stadt Soest 

untersucht (vgl. Kap. 2.1). Da hierbei keine zusätzlichen 

verkehrsrelevanten Maßnahmen unterstellt werden, 

dient das Basisszenario als Grundlage und Vergleichsfall 

für weitere Szenarienbetrachtungen. Für den VEP Soest 

wurden zwei Entwicklungsszenarien mit unterschiedli-

chem Fokus hinsichtlich Rahmenbedingungen und 

Schwerpunkten erarbeitet, die Handlungsstrategien im 

Hinblick auf Nahmobilität sowie Klimaschutz aufzeigen. 

Eine weitere Perspektive mit dem Fokus auf hohe Mobili-

tätskosten als sich ändernde Rahmenbedingungen und 

der sich daraus ergebenden Handlungsmöglichkeiten 

bzw. -zwänge ergänzt diese zwei Szenarien. Die unter-

schiedlichen Schwerpunktsetzungen bis 2030 ermögli-

chen den Vergleich verschiedener Maßnahmenbündel 

und damit die Abschätzung derer Wirkungen auf das 

Verkehrsgeschehen (vgl. Kap. 2.2). 

Die grundsätzlichen Charakteristika der unterschiedli-

chen Szenarien sowie deren Auswirkungen auf das Mobilitätsangebot werden im Folgenden dar-

gestellt. 

2.1 Prognose-Nullfall ς Basisszenario Soest 2030 

Aufbauend auf der Weiterentwicklung der Bestandsanalyse wurden Prognoseszenarien der Ver-

kehrsentwicklung mit dem Zeithorizont 2030 als Grundlage für die Diskussion der Ziele, also der 

inhaltlichen Ausrichtung des VEP, entwickelt und bewertet. Dabei sind zu berücksichtigen: 

Á Bevölkerungs- und Strukturentwicklungen der Stadt Soest,  

Á die städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklungsvorhaben sowie 

Á die weiteren Zielvorgaben der Analyse. 

In diesen Szenarien werden potenzielle Maßnahmen auf ihre Wirkung geprüft und bewertet. Für 

die entsprechende Bewertung bedarf es eines Vergleichsfalls, welcher die zukünftige Entwicklung 

ohne die Maßnahmen abbildet. Hierzu dient der Aufbau eines Prognose-Nullfalls. Dieser wird in 

späteren Arbeitsschritten zur Vergleichsbasis aller Prognosevarianten. Erst durch diesen Vergleich 

wird eine differenzierte Wirkungsabschätzung angedachter Planungsmaßnahmen möglich. 

Abbildung 4: Szenarien 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Im Prognose-Nullfall werden alle auf den verschiedenen Planungsebenen bis zum Zeithorizont 

2030 wahrscheinlich realisierten Maßnahmen und Entwicklungen mit verkehrlicher Relevanz im 

Untersuchungsraum berücksichtigt. Dies sind insbesondere: 

Á Allgemeine bundes- und landesweite Verkehrsentwicklung, 

Á Bevölkerungsprognosen der Stadt Soest, 

Á Entwicklung von Einkaufs-, Arbeits- und Freizeitstätten in Soest, 

Á ortsspezifische siedlungsstrukturelle Entwicklungen (z.B. zur Umsetzung anstehende Be-

bauungspläne), 

Á zur Realisierung anstehende Infrastrukturmaßnahmen. 

Im Folgenden wird kurz auf die städtische/kommunale Planungsebene eingegangen. 

Bevölkerungs-, Arbeitsplatz- und Flächenentwicklung 

Generell wird von einem weiter fortschreitenden Alterungsprozess der Bevölkerung ausgegangen. 

Infolge dessen kommt es zu Verschiebungen in den einzelnen Altersklassen. Sie werden entspre-

chend der Gemeindemodellrechnung der Stadt Soest im Jahresvergleich 2013/2030 berücksich-

tigt. 

Abbildung 5: Annahmen zur demographischen Entwicklung 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Abbildung 5 liegt die Annahme zugrunde, dass die Einwohner- und Arbeitsplatzzahlen bis zum 

Jahr 2030 stagnieren. In Anbetracht der demographischen Entwicklung nimmt die Zahl der Schü-

ler/innen wie auch die der Erwerbstätigen ab, sodass vor allem Schul- und Ausbildungswege an 

Bedeutung verlieren. Zudem ist das Mobilitätsverhalten der Personen im erwerbsfähigen Alter 

deutlich stärker als bei allen anderen Bevölkerungsgruppen durch das Auto geprägt. Das bedeu-

tet, dass ς ohne deutliche Verhaltensänderungen ς ein Bevölkerungsrückgang in diesen Alters-

klassen automatisch auch zu weniger Kfz-Verkehr führen muss. 
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Stark zunehmen wird hingegen der Anteil aller Personen im Rentenalter. Gleichzeitig wird diese 

Bevölkerungsgruppe insgesamt mobiler sein als heute. Wege älterer Personen sind vor allem 

durch Freizeit-, Einkaufs- und Besuchsaktivitäten bedingt. Entsprechend größer wird der Anteil 

dieser Reisezwecke am Gesamtverkehrsaufkommen. 

Im Rahmen der Bevölkerungsentwicklung gilt es auch die derzeitige Situation geflüchteter Men-

schen in Deutschland und die damit verbundenen Auswirkungen auf kommunaler Ebene nicht au-

ßer Acht zu lassen. Wie genau sich diese Entwicklung zukünftig in der Bevölkerungs- und Ver-

kehrsprognose widerspiegeln, kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht abgeschätzt werden. Die 

Kenntnis über potenzielle Verschiebungen in der Bevölkerungsentwicklung sollte für die zukünfti-

ge Planung aber berücksichtigt werden.  

Die Zahl der Arbeitsplätze und Einwohner wurde für den Prognosehorizont als konstant ange-

nommen. Daraus folgt aufgrund der Entwicklung neuer Wohn- und Gewerbeflächen (vgl. Abbil-

dung 6), dass in den bestehenden Wohn- und Gewerbegebieten (sinkende Haushaltsgrößen u. 

steigende Produktivität) die Zahl der Einwohner und Arbeitsplätze abnimmt. Dies erfordert die 

Berücksichtigung weiterer Annahmen: 

Á Die Anzahl der erwerbsfähigen Personen sinkt  

Á Die Erwerbsquote steigt  

Á Verhaltensänderungen in der Mobilität für Arbeitswege werden nicht angesetzt 

Á Aufgrund der steigenden Bereitschaft zu längeren Wegen, steigt die Berufseinpendler-

quote in den Untersuchungsraum  

Im Rahmen des Basisszenarios werden die in Abbildung 6 dargestellten Flächenentwicklungen be-

rücksichtigt.  
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Abbildung 6: Flächenentwicklung 

 

Quelle: Stadt Soest 

Mobilitätsverhalten, Reisezwecke 

Es werden keine bewussten Verhaltensänderungen einzelner Personengruppen angenommen. Es 

wird davon ausgegangen, dass z.B. 50-jährige, die heute mit dem Auto zur Arbeit fahren, dies 

auch im Jahr 2030 machen werden und Schüler/innen genauso häufig und mit dem gleichen Ver-

kehrsmittel wie 2030 zur Schule kommen. Einzige Ausnahme bilden ältere Menschen, bei denen 

eine höhere Mobilitätsrate unterstellt wird als heute. Da diese Altersgruppe jedoch heute die im-

mobilste ist und auch im Jahr 2030 nur etwa gleich viele Wege wie Kinder und Jugendliche zurück-

legen werden, ändert dies nichts an der Gesamtmobilität. Dennoch ergeben sich Änderungen der 

Verkehrsmittelanteile am Gesamtverkehr wie Abbildung 7 zeigt. Dies betrifft insbesondere den 

Öffentlichen Verkehr, dessen Aufkommen um 10 % sinkt. Hierzu trägt vor allen Dingen die zah-

lenmäßige Abnahme der Schüler- und Auszubildenden bei, die am häufigsten Busse und Bahnen 

benutzen. Auch der Kfz-Verkehr ς sowohl Selbst- als auch Mitfahrer ς geht leicht zurück. Wie be-

reits beschrieben (s. o.), ist dies hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass der Bevölkerungsanteil 

der Altersgruppen, die hauptsächlich das Auto für ihre Wege benutzen, deutlich sinkt.  
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Abbildung 7: Modal-Split (Wege) ς 2013/2030 

 
Quelle: Ingenieurbüro Helmert 

Da der Anteil der Kinder und Jugendlichen sinkt, gehen hinsichtlich der Reisezwecke besonders 

die Ausbildungswege stark zurück sowie parallel dazu auch die Wege zum Bringen/Holen όα9ƭǘŜǊn-

ǘŀȄƛάύ Der höhere Bevölkerungsanteil und die verstärkte Mobilität älterer Personen führen dazu, 

dass der Anteil der α9ƛƴƪŀǳŦsverkehreά am Gesamtverkehr trotz rückläufiger Gesamtbevölkerung 

steigt. Die Anzahl der Arbeitsfahrten bleibt aufgrund erhöhter Beschäftigungsquoten nahezu kon-

stant. Ihr Anteil am Gesamtverkehrsaufkommen steigt sogar auf Grund der starken Rückgänge im 

Ausbildungsverkehr geringfügig an.  

Straßeninfrastruktur 

Für das Basisszenario wurden folgende angesetzte Maßnahmen im Straßenraum als Veränderung 

gegenüber der Analyse 2013 berücksichtigt: 

Á Umbau des Knotenpunkts Arnsberger Straße/Lübecker Ring (Wegfall der Rechtsabbiege-

spur vom Lübecker Ring in die Arnsberger Straße und Umwandlung der Geradeausspur in 

eine gemeinsame Geradeaus-/Rechtsabbiegespur) im Jahr 2014, 

Á Kreisverkehr Herzog-Adolf-Weg/Kaiser-Otto-Weg, (Kreisverkehr Herzog-Adolf-Weg/ Hid-

dingser Weg im Jahr 2015, 

Á durchgängige Anbindung zwischen Teinenkamp und Werkstraße zur Erschließung der 

Strabag/Bahnhofsfläche als Tempo 30-Straße 

Zusätzlich wurden die oben aufgeführten Flächen und Vorhaben (Flächenentwicklung) entspre-

chend städtischer Vorgaben erschlossen. Zu beachten ist, dass es sich bei den aufgeführten Maß-

nahmen ausschließlich um bis 2030 absehbare Projekte handelt. 

0 % 
3 % 

-2 % 

-2 % 
-10 % 
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2.1.1 Auswirkungen Basisszenario Soest 2030 

Durch die oben genannten Faktoren wird eine Netzbelastung für das Basisszenario 2030 prognos-

tiziert welche im Vergleich zum Analysejahr 2013 die Identifizierung von Belastungszu- und ab-

nahmen im Straßennetz ermöglicht. Der Differenzplot ist in Abbildung 8 dargestellt.  

Insgesamt bleiben die Belastungsänderungen zwischen Analyse und Prognose-Nullfall meist mo-

derat. Auf vielen innerstädtischen Hauptverkehrsstraßen zeigen sich im Vergleich zwischen Prog-

nose-Nullfall und Analyse Belastungszuwächse, auf einigen Belastungsabnahmen. Auf dem äuße-

ren Ring (Bergenring, Londonring, Danziger Ring) sowie auf dem nördlichen Teil des Altstadtrings 

ist für den Prognose-Horizont 2030 mit steigenden Verkehrsmengen zu rechnen. Außerhalb des 

Hauptstraßennetzes in den Wohnbereichen sind eher Belastungsabnahmen zu verzeichnen. Im 

südöstlichen Straßennetz von Soest (Niederbergheimer Straße, Lange Wende, Overweg) sind eher 

Abnahmen zu erwarten; in diesen Stadtbereichen überlagern die verkehrlichen Effekte der beste-

henden Wohn- (steigende Anzahl der Haushalte) und Gewerbegebiete (Produktivitätserhöhung) 

die Effekte der neuen Flächenentwicklungen.  

Neue verkehrsintensive Nutzungen führen meist punktuell zu Belastungsanstiegen auf einzelnen 

Strecken. Hervorzuheben sind: 

Á Auf den Haupteinfahrstraßen nach Soest sind leichte Zuwächse zu erwarten. Aufgrund der 

zu erwartenden Einwohnerrückgänge im westlichen Umland und Zunahmen im östlichen 

Umland treten die Zuwächse tendenziell eher auf den östlichen Zufahrtstraßen auf. 

Á Die potentielle Entwicklung der Flächen an der B229 Arnsberger Straße / Wisbyring führt 

zu Belastungsanstiegen auf B229/Arnsberger Straße, Lübecker Ring und Wisbyring.1 

Á Auf der Hammer Landstraße kommt es zu punktuellen Belastungserhöhungen aufgrund 

der (vollständigen) Entwicklung des Gewerbegebiets Nordwest. 

Á Der Danziger Ring wird auch im Prognose-Netz gut angenommen und nimmt weitere Be-

lastungen insbesondere aus dem Innenstadtnetz auf. 

Á Die Entwicklung der Flächen am Teinekamp bzw. an der Werkstraße führen zu Belas-

tungszunahmen am Knotenpunkt Bergenring, jedoch sind auch aufgrund der durchgängi-

gen Verbindung über den Schwarzen Weg auch dort geringe Mehrverkehre zu erwarten. 

Á Die Strukturdichte im östlichen Stadtbereich (Umfeld Ostfriedhof, Stadtpark) ist heute re-

lativ niedrig. Dadurch werden die verkehrlichen Wirkungen von geplanten Einkaufs- und 

Wohnbauprojekten (EKZ-Erweiterung, Rennekamp/Rösler, Plange-Platz) nicht durch all-

gemeine Abnahmen kompensiert. In der Folge treten auch im dortigen Hauptverkehrs-

straßennetz (Naugardenring, Ostenhellweg) Belastungszunahmen auf. 

                                                           
1  Berücksichtigt wurde die Ansiedlung von Möbelmärkten auf beiden Flächen. Auf der westlichen Fläche steht 

die Ansiedlung eines Autohauses bevor. Die angesetzten Verkehre überschätzen daher die verkehrliche Aus-
wirkung dieser Fläche. 
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Abbildung 8: Differenzplot Analyse 2013 ς Basisszenario 2030 

 
Quelle: Ingenieurbüro Helmert 

2.2 Szenarienentwicklung 

Mit dem Basisszenario wurde dargestellt, wie sich das Verkehrsgeschehen in Soest bis zum Jahr 

2030 entwickelt, ohne ς neben bereits absehbaren Planungen ς neue verkehrsrelevante Maß-

nahmen zu berücksichtigen. Dieses dient als Vergleichsfall für weitere Szenarien. Für die Wir-

kungsabschätzung von Maßnahmen wurden zwei Entwicklungsszenarien formuliert, denen unter-

schiedliche Entwicklungsrichtungen (Nahmobilität bzw. Klimaschutz) und somit Maßnahmen(-

bündel) zugrunde liegen. Dies ermöglicht die Gegenüberstellung der Entwicklungsszenarien mit 

dem Basisszenario und zeigt auf, welche Auswirkungen die jeweils hinterlegten Maßnahmen auf 

das Verkehrsgeschehen in Soest haben. In Ergänzung wurde abschließend ein Szenario formuliert, 

welches den Fokus auf sich ändernde Rahmenbedingungen im Sinne steigender Mobilitätskosten 

legt und hierfür mögliche Anpassungsstrategien formuliert. 
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2.2.1 Szenario Nahmobilität 2030 

Das Nahmobilitätsszenario baut auf der kompakten, fußgänger- und fahrradfreundlichen Stadt 

(AGFS-Mitgliedschaft) auf, knüpft damit an vorhandene Potenziale an und entwickelt diese weiter. 

Der Begriff der Nahmobilität wird in diesem Szenario in Gänze erfasst. Neben einer lebendigen 

Stadt mit attraktiven Aufenthalts- und Bewegungsflächen für Fußgänger und Radfahrer, bildet das 

Szenario ebenso ein umfassendes und attraktives Angebot an Nahversorgungs- und Naherho-

lungsmöglichkeiten in der Stadt Soest ab. Der Schwerpunkt liegt auf der Förderung einer Mobilität 

der Nähe in einer Stadt der kurzen Wege, welche ς im Vergleich zu investiven Maßnahmen im Kfz-

Verkehr und ÖPNV ς durch relativ kostengünstige und effektive Maßnahmen umgesetzt werden 

kann. Im Fokus des Nahmobilitätsszenarios steht dabei außerdem die barrierefreie und altersge-

rechte Mobilität.  

Abbildung 9: Schwerpunkte im Nahmobilitätsszenario 

 

Quelle: Planersocietät, Stadt Soest 

Der öffentliche Raum wird als Ort sozialer Interaktion verstanden. Über das rein verkehrstechni-

sche Verständnis als zurückgelegte Strecke hinaus, erfüllt der öffentliche Straßenraum wieder den 

Zweck als sozialer Treffpunkt und lädt zum Verweilen ein. Neben entsprechend breiten Gehwe-

gen, dient die Umsetzung von erlebnisorientierten Routen (z. B. Spiel- oder Sitzrouten) dazu den 

Straßenraum neu zu erleben. Der Erhalt und die Förderung attraktiver Nahversorgungszentren 

bilden hierbei u. a. die Basis für kurze Wege und somit für die Nahmobilität.  

Neben dem Ausbau der barrierefreien Gestaltung im öffentlichen Raum beinhaltet der Fokus auf 

den Fuß- und Radverkehr ebenso die Erhöhung der Verkehrssicherheit für den nichtmotorisierten 

Verkehr. Die konsequente Berücksichtigung barrierefreier Gestaltungsrichtlinien bei neuen Aus-

bauten und Freihaltung der Seitenräume von parkenden Kfz (v. a. in der Altstadt) gehört ebenso 

zum Maßnahmenpaket wie auch die barrierefreie Gestaltung der Haltestellen des ÖPNV (entspre-

chend der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes (Pbefg)), um allen Bevölkerungsgrup-

pen eine Mobilität der Nähe und die soziale Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen.  



Verkehrsentwicklungsplan Soest ς Endbericht 20 

Planersocietät | Stadtplanung Verkehrsplanung Kommunikation 

Durch die weitere Einrichtung zusätzlicher Querungsmöglichkeiten an Hauptverkehrsstraßen und 

der standardisierten Gestaltung von Einmündungen wird zudem das Fuß- und Radwegenetz stadt-

teilübergreifend durchlässiger und sichtbarer im öffentlichen Raum, der Kfz-Verkehr wird ent-

schleunigt und die Verkehrssicherheit für den nichtmotorisierten Verkehr erhöht. Neben bauli-

chen Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, sind auch regulative Maßnahmen für das 

Szenario vorgesehen. Vor allem an Straßenzügen mit sensiblen Einrichtungen (z. B. Kindergärten, 

Schulen) dienen Tempo 30-Abschnitte für ein verträglicheres Miteinander aller Verkehrsteilneh-

mer/innen, um v. a. die Sicherheit des Fuß- und Radverkehrs zu gewährleisten.  

Zusätzlich wirkt Öffentlichkeitsarbeit mit Kampagnen (z. .Φ αaƛǘ ŘŜƳ wŀŘ ȊǳǊ !ǊōŜƛǘάύ ōŜƛ ǊŜƭŀǘƛǾ 

geringen finanziellen Investitionen gezielt und effizient hinsichtlich der Nahmobilität in der Stadt 

Soest. Durch konkrete Ansprachen verschiedener Zielgruppen sowie niedrigschwellige Angebote 

bspw. bei Events (wie der Allerheiligenkirmes oder dem Weihnachtsmarkt) oder Kooperationen 

mit lokalen Akteuren wird eine Mobilität der Nähe breitenwirksam gefördert.  

2.2.2 Szenario Klimaschutz 2030 

Die Auswirkungen des Verkehrs auf Umwelt und Gesundheit nehmen weiter zu und erfordern ei-

nen Wandel im Mobilitätsangebot und -verhalten. Die Grundannahmen im Klimaschutzszenario 

umfassen weitere Verschärfungen der Emissionsanforderungen der EU in allen Umweltbereichen 

(CO2, Lärm, Feinstaub etc.) sowie deutlich zu verzeichnende Zuwächse bei der Elektromobilität 

(v. a. Pedelecs und Elektro-Pkw). Entsprechend vorausschauende und verkehrseffiziente Maß-

nahmen zur Förderung des Umweltverbundes und alternativer Mobilitätsangebote leisten einen 

konkreten Beitrag zum Klimaschutz und zum Erhalt der Lebensqualität in Siedlungsgebieten. Die 

Stärkung von Inter- und Multimodalität, eine effizientere Fahrzeugtechnik sowie bewusste Fahr-

zeugnutzung (z. B. sparsamer Fahrstil) stellen in diesem Szenario wichtige Optionen dar, eine 

neue und zukunftsorientierte Mobilitätskultur zu entwickeln. Mit dem Klimaschutzszenario knüpft 

der VEP Soest direkt an den European Energy Award an. 
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Abbildung 10: Schwerpunkte im Klimaschutzszenario 

 

Quelle: Planersocietät, Stadt Soest 

Die Maßnahmen aus dem Nahmobilitätsszenario bilden die Basis für das Klimaschutzszenario. Mit 

dem weitergehenden Fokus auf die Inter- und Multimodalität sowie Antriebstechnik erweitert 

sich das Maßnahmenspektrum um die Bereiche ÖPNV/SPNV, Elektromobilität, Mobilitätsma-

nagement und die Verschneidung der einzelnen Mobilitätsangebote zu einem klimaschutzorien-

tierten Gesamtpaket. 

Eine besondere Bedeutung in diesem Szenario kommt der Förderung des öffentlichen Verkehrs 

als wichtige Alternative zur Pkw-Nutzung zu. Neben der Haltestellenausstattung selber (z. B. 

Überdachung, Sitzmöglichkeiten, Rad-Abstellanlagen) gehören dazu ebenfalls serviceorientierte 

Komfortleistungen, wie bspw. Echtzeit-Informationen, Routenplanung oder ein kompaktes Ta-

rifsystem. Gleichzeitig wird die Erreichbarkeit der einzelnen Ortsteile sowie der Region durch eine 

entsprechende Liniennetzplanung aber auch innovative bedarfsorientierte Instrumente (z. B. Ta-

xibus) gefördert, wodurch der ÖPNV als Rückgrat im Umweltverbundgestärkt wird. Verknüp-

fungspunkte zwischen den Zubringern Fuß-/Radverkehr und ÖPNV aber auch neuen Mobilitätsan-

geboten (wie z. B. Carsharing) stellen wichtige Voraussetzungen für die intermodale Nutzung dar 

und werden in Form von Mobilitätsstationen etabliert. 

Mit der Förderung der Elektromobilität gewinnen neben dem derzeitigen Boom der Elektrofahr-

räder auch die elektrisch angetriebenen Pkw zukünftig zunehmend an Bedeutung. Die lokal CO2-

freie motorisierte Mobilität wird mit in die bestehenden Mobilitätsketten der Stadt Soest einge-

bunden. Neben bedarfsorientierten Ladesäulen im öffentlichen Raum findet sich die E-Mobilität 

auch im Busverkehr wieder, wodurch diese einerseits öffentlichkeitswirksam sichtbar gemacht 

wird und andererseits Belastungen durch den ÖPNV insbesondere in der Altstadt reduziert wer-

den können. Auch im Rahmen des Mobilitätsmanagements wird die Elektromobilität eingebun-

den: E-Autos im Carsharing (z. B. in der Fahrzeugflotte der Verwaltung), Pedelecs als Diensträder 

oder auch Leih-Lastenräder mit elektrischer Unterstützung erweitern und ergänzen das umfas-

sende Maßnahmenpaket, welches in diesem Szenario greift.  
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Eine Mobilitätsberatung bewirbt das klimafreundliche Mobilitätsangebot und dient als zentrale 

Anlaufstelle, wo Hilfestellungen angeboten werden und damit Nutzungshemmnisse reduziert 

werden können.  

2.2.3 Szenario PLUS hohe Mobilitätskosten 

Das Szenario unterscheidet sich von den vorangegangenen hinsichtlich des Aufbaus und der Aus-

gestaltung. Während bei den Entwicklungsszenarien Handlungsschwerpunkte im Fokus lagen, sol-

len hier auf Basis sich weiter verschärfender Rahmenbedingungen potenzielle Anpassungsstrate-

gien für die Zukunft abgeschätzt werden. Angenommen werden überproportional ansteigende 

Energiepreise, was sich direkt in den Mobilitätskosten für jeden einzelnen niederschlägt. Im Hin-

blick auf Peak Oil wird vor allem hinsichtlich der Ölpreise und der damit direkt im Kontext stehen-

den Kraftstoffpreise von einem weiteren und deutlichen Anstieg ausgegangen. Aufgrund dieser 

Rahmenbedingungen ist zukünftig von einer schwächer ausgeprägten Autonutzung auszugehen. 

Jedoch beschränken sich die Auswirkungen und damit die potenziellen Anpassungsstrategien 

nicht allein auf die Verkehrsmittelwahl (z. B. Rad statt Auto). Angepasste Tätigkeitsvarianten im 

Beruf (z. B. Telearbeit/Homeoffice) oder ein Wohnort in der Nähe des Arbeitsortes spielen hierbei 

eine ebenso wichtige Rolle wie die Verlagerung vom Pkw auf ein anderes Verkehrsmittel. Den-

noch schließen sich die einzelnen Optionen gegenseitig nicht aus, sondern bedingen und ergänzen 

sich gegenseitig. Eine Übersicht möglicher Ausweichreaktionen zeigt Abbildung 11. 

Abbildung 11: PLUS hohe Mobilitätskosten ς mögliche Ausweichreaktionen 

Quelle: eigene Darstellung; kein Anspruch auf Vollständigkeit 
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2.2.4 Zusammenfassende Bewertung der Szenarien 

Für einen Vergleich der Szenarien werden die jeweiligen Auswirkungen auf die Verkehrsmittel-

wahl in der Stadt Soest im Folgenden dargestellt. Der Modal-Split basiert auf einer Abschätzung 

der mit dem Maßnahmenbündel im jeweiligen Szenario erreichbaren Verlagerungen. 

Abbildung 12: Abschätzung des Modal-Split in den Szenarien  

 

Quelle: eigene Darstellung 

Für eine möglichst nachvollziehbare Erörterung werden im Folgenden die Verschiebungen im Mo-

dal-Split je Szenario dem Basisszenario mit dem Prognosehorizont 2030 gegenübergestellt. 

Abbildung 13: Erreichbare Modal-Split-Verschiebungen  

Quelle: eigene Darstellung 
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Der Umweltverbund hat in allen Szenarienbetrachtungen einen Zuwachs zu verzeichnen.  

Im Szenario Nahmobilität weisen mit dem fokussierten Blick auf kurze Wege im Zusammenhang 

einer Stärkung der Nahversorgung Fuß- und Radverkehr ein Wachstum auf. Damit kann im Kfz-

Verkehr eine Abnahme der Wege um 8 Prozentpunkte erreicht werden. Das heißt, die fokussierte 

Angebotsverbesserung im nichtmotorisierten Verkehr, begleitet durch eine effiziente Kommuni-

kations- und Öffentlichkeitsarbeit, bewirken eine Änderung der Verkehrsmittelwahl zugunsten 

des Fuß- und Radverkehrs. Damit sind ca. 3.500-3.700 zusätzliche Wege pro Tag im Fuß- und Rad-

verkehr im Nahmobilitätsszenario zu erwarten. 

Im Klimaschutzszenario wird das Maßnahmenpaket des vorigen Entwicklungsszenarios übernom-

men und um die Aspekte ÖPNV, Inter- und Multimodalität und Elektromobilität erweitert. Dem-

entsprechend fällt der Anteil des Fußverkehrs am Modal Split wie im Nahmobilitätsszenario aus. 

Durch den breiteren Ansatz zur Verknüpfung des ÖPNV mit dem Radverkehr und der damit ein-

hergehenden Angebots- und Serviceverbesserung wächst der Radverkehrsanteil am Modal Split 

um ca. ein Drittel im Vergleich zum Basisszenario. Der zusätzliche Fokus auf Optimierungen im 

ÖPNV-Angebot der Stadt Soest führt zu einem deutlichen Anstieg der zurückgelegten Wege im öf-

fentlichen Verkehr ausgehend von einer niedrigen Ausgangsbasis. Mit der Steigerung im ÖPNV 

könnten 600.000 zusätzliche Fahrgäste im Jahr gewonnen werden. Gleichzeitig werden durch die 

Verlagerungen hin zum Umweltverbund im Szenario Klimaschutz ca. 16.000 Kfz-Wege pro Tag 

eingespart. 

Die größten Gewinne und Verluste sind in der BetrŀŎƘǘǳƴƎ αt[¦{ ƘƻƘŜ aƻōƛƭƛǘŅǘǎƪƻǎǘŜƴά Ȋǳ ōe-

obachten. Da hier keine Maßnahmenpakete hinterlegt sind, sondern ausschließlich sich stark ver-

ändernde Rahmenbedingungen hinsichtlich der Energiepreise im Vordergrund stehen, basieren 

die Veränderungen im Modal Split auf den zu erwartenden Anpassungsstrategien (vgl. Abbildung 

11). Vor allem im MIV sind Einbußen von einem Viertel der Wege zu verzeichnen, was u. a. darauf 

zurückzuführen ist, das die hier angenommenen steigenden Ölpreise direkt bei dem Endverbrau-

cher über die Kraftstoffkosten spürbar werden.  
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3 Zielkonzeption 

Mit dem Betrachtungszeitraum bis zum Jahr 2030 wird im Verkehrsentwicklungsplan die strategi-

sche Ausrichtung für das Verkehrsgeschehen auf der Straße und Schiene sowie im Personen- und 

Wirtschaftsverkehr der Stadt Soest definiert. Als Leitlinie für die inhaltliche Bearbeitung und Ab-

wägung dienen die im Erarbeitungsprozess des VEP entwickelten und abgestimmten Ziele.  

Abbildung 14: Zielkonzept als Leitlinie für die inhaltliche Bearbeitung 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Die Zielkonzeption wurde mit politischen Vertreter/innen und der Verwaltung im Rahmen eines 

Workshops am 17. Februar 20152 gemeinsam diskutiert und abgestimmt (vgl. Kapitel 1.2). Abglei-

tet aus der Analyse wurden mit den Szenarien unterschiedliche Handlungsoptionen zur Gestal-

tung der zukünftigen Mobilität aufgezeigt. Vor diesem Hintergrund wurde ein Entwurf des Ziel-

konzepts in Kleingruppen diskutiert, ergänzt und angepasst. Im Ergebnis wurden für den VEP 

sechs Zielfelder benannt, welche durch weitere Unterziele näher definiert werden. Der integrierte 

Ansatz, der alle Verkehrsmittel umfasst und dabei insbesondere den Umweltverbund (Fahrrad-, 

Fuß-, Bus- und Bahnverkehr) sowie eine inter- und multimodale Nutzung stärkt orientiert sich am 

Szenario Klimaschutz 2030. 

                                                           
2  vgl. Anhang B 
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Abbildung 15: Zielkonzept VEP Soest 2030 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Zielfeld A: Gleichberechtigte Teilhabe sichern 

Á Barrierefreiheit erhöhen 

Á Demografischen Wandel berücksichtigen 

Á Eigenständige Mobilität von Kindern und Jugendlichen fördern 

Á Soziale Sicherheit erhöhen, Angsträume vermeiden 

Zielfeld B: Umweltverbund stärken und Nahmobilität fördern 

Á Verknüpfung der Verkehrsmittel verbessern 

Á Multimodalität ermöglichen 

Á Radverkehr fördern und Infrastruktur verbessern 

Á Nahversorgung sichern 

Á (Verkehrlich) integrierte Stadtentwicklung betreiben 

Á Historisches Stadtgefüge erhalten 

Á Innenstadterreichbarkeit mit allen Verkehrsmitteln sicherstellen 

Á Straßenräume für alle verträglich gestalten, Straßenräume auf-werten, Aufenthaltsquali-

tät im öffentlichen Raum weiter erhöhen 
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Zielfeld C: Anbindung der Ortsteile und in die Region mit dem Umweltverbund verbessern 

Á Anbindung der Ortsteile an die Kernstadt und untereinander sichern, insbesondere für 

den Radverkehr 

Á Adäquates ÖPNV-Angebot für Pendler bieten, regionale Erreichbarkeiten mit dem ÖPNV 

optimieren 

Zielfeld D: Kfz-Verkehr verträglich gestalten 

Á Gute Ausgangssituation im Kfz-Verkehr erhalten, Verkehrsfluss sicherstellen 

Á Verkehrsbedingte Umweltauswirkungen und Belastungen abbauen, verkehrsbedingte 

CO2-Emissionen reduzieren 

Á Wirtschaftsverkehr bündeln und verträglich abwickeln,  

Lieferverkehr in der Altstadt verträglich organisieren 

Á wohnungsnahes Parken, Parkraumbewirtschaftung weiterentwickeln 

Zielfeld E: Verkehrssicherheit weiter erhöhen 

Á Im Vergleich zum Landesschnitt überdurchschnittliche Entwicklung anstreben 

Á Unfallzahl reduzieren, keine Schwerverletzten und Verkehrstoten 

Á Situation für besonders gefährdete Gruppen verbessern (Radfahrer (auch in Bezug auf 

Pedelecs), Kinder, Senioren) 

Á Sichere Schulwege gewährleisten 

Á Ortseinfahrten sicher gestalten 

Á Pkw-freie Wege zwischen Bahnhof und Arbeitsplatzstandorten, Fachhochschule und Be-

rufsschulen ermöglichen 

Zielfeld F: Mittel effizient einsetzen 

Á Effizienzsteigerung durch bessere Auslastung der bestehenden Verkehrsmittel und Infra-

struktur 

Á Erhaltung der Infrastruktur gewährleisten 

Á Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen abwägen (Nutzen ς Kosten) 
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4 Integriertes Handlungskonzept 

Mit dem integrierten Handlungskonzept steht ein umsetzungsorientierter Plan, welcher das Er-

gebnis des vorangegangenen Planungsprozesses unter Beteiligung der Verwaltung, der Politik so-

wie der Bevölkerung repräsentiert.  

Das Handlungskonzept zeigt zielführende Handlungsstrategien auf. Vor dem Hintergrund, dass 

sowohl die personellen als auch die finanziellen Ressourcen begrenzt sind, wird eine Gewichtung 

der Maßnahmen nach Prioritäten vorgenommen. Hinsichtlich des Umsetzungshorizonts wird au-

ßerdem eine zeitliche Reihung festgelegt. 

Dabei werden auch die finanziellen Aspekte (Kostenschätzung) und personellen Zuständigkeiten 

(Baulastträger/Akteur) je Maßnahme berücksichtigt. So wird deutlich, dass die Verkehrsentwick-

lung in Soest neben der Stadtverwaltung von vielen weiteren Akteuren mitgestaltet wird.  

Im Konzept sind sowohl Maßnahmen enthalten, die als direkte Handlungsgrundlage für die Ver-

waltung dienen als auch Maßnahmen, für die weitere Planungsgrundlagen geschaffen werden 

müssen und entsprechend eine weitere politische Befassung erforderlich ist. 

Das integrierte Handlungskonzept umfasst neun Handlungsfelder, welche im Folgenden detailliert 

beschrieben werden und die jeweils eine konkrete Maßnahmenliste umfassen (vgl. Kap. 6). 

Á Handlungsfeld Kfz- und Wirtschaftsverkehr (Kap. 4.1) 

Á Handlungsfeld Bus und Bahn ς ÖPNV (Kap. 4.2) 

Á Handlungsfeld Radverkehr (Kap. 4.3) 

Á Handlungsfeld Barrierefreiheit und Fußverkehr (Kap. 4.4) 

Á Handlungsfeld Verkehrssicherheit (Kap. 4.5) 

Á Handlungsfeld Ruhender Verkehr (Kap. 4.6) 

Á Handlungsfeld Intermodale Schnittstellen (Kap. 4.7) 

Á Handlungsfeld Elektromobilität (Kap. 4.8) 

Á Handlungsfeld Mobilitätsmanagement (Kap. 4.9) 

Abbildung 16: Handlungsfelder im VEP Soest 2030 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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4.1 Kfz- und Wirtschaftsverkehr 

Als Kreisstadt mit mittelzentraler Funktion für die umliegenden Kommunen sowie der Lage an den 

überregionalen Achsen der Bundesautobahnen A2 und A44 kommt dem Kfz-Verkehr und somit 

dem Straßennetz v. a. im Kontext eines relativ stark ausgeprägten (berufsbedingten) Pendlerauf-

kommens eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung zu, wie die Bestandsanalyse aufzeigt3. Die 

Verbindungsfunktion im klassifizierten Straßennetz ist entsprechend den Richtlinien für Integrier-

te Netzgestaltung (FGSV 2008) zu gewährleisten und entsprechende Reisezeiten anzubieten. Ab-

bildung 17 zeigt die örtlichen Hauptverkehrsstraßen in der Stadt Soest sowie die klassifizierten 

Straßen welche zusammen aus verkehrsplanerischen Gesichtspunkten das Hauptstraßennetz dar-

stellen. Neben dem Erhalt der Leistungsfähigkeit des Straßennetzes sowie der Bündelungsfunkti-

on des Kfz-Verkehrs gilt es hierbei ebenso Beeinträchtigungen weitestgehend zu reduzieren und 

bspw. die verträgliche Abwicklung des Kfz-Aufkommens zu optimieren. Dabei kommen gestalteri-

sche Ansätze, Optimierungen im Straßennetz wie auch restriktive Maßnahmen in diesem Hand-

lungsfeld zum Einsatz.  

Abbildung 17: Örtliche Hauptverkehrsstraßen und klassifizierte Straßen der Stadt Soest 

 
Quelle: eigene Darstellung 

                                                           
3  vgl. Stadt Soest 2015 a 
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Neben den für den VEP entwickelten Maßnahmen enthält das Handlungskonzept für den Kfz- und 

Wirtschaftsverkehr ebenso bereits geplante Maßnahmen (vgl. Kap. 6), welche in den VEP nach-

richtlich aufgenommen wurden. 

4.1.1 Gestaltung der Ortseingänge 

Die Siedlungsstruktur der Stadt Soest kann einerseits als kompakt (Kernstadt) sowie andererseits 

als dispers (Ortsteile) charakterisiert werden. Vor allem in den Ortsteilen ist in der Ortseinfahrt ei-

ne Geschwindigkeitsreduktion (i. d. R. auf Tempo 50) sicherzustellen, darüber hinaus repräsentie-

ren die Ortseinfahrten häufig den individuellen Charakter bzw. die Visitenkarte bei der Ein- und 

Ausgangssituation. Entsprechend gilt es neben verkehrssicherheitsrelevanten Gesichtspunkten 

(Einfahrt in ein Siedlungsgebiet) ebenso gestalterisch ansprechende (Identität) sowie praktikable 

(ressourcenschonend) Lösungen und Situationen herzustellen. Zusätzlich spielt der querende 

nichtmotorisierte Verkehr ς bspw. ausgehend von einseitig begleitenden Radwegen ς eine wichti-

ge Rolle (vgl. Abbildung 18). 

Abbildung 18: Ortseingang Hattrop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Planersocietät 

 

Wie die Bestandsanalyse zeigte, kommen im Untersuchungsraum bereits Geschwindigkeitstrichter 

sowie gestalterische Maßnahmen an Ortseingängen zum Einsatz, allerdings wird hierbei kein ein-

heitlicher (auf den einzelnen Ortsteil bezogen wie auch allgemein) Ansatz verfolgt, sodass nur 

punktuelle Lösungen erkennbar sind4. 

Das Handlungskonzept sieht eine einheitliche Gestaltung ausgewählter Ortseingänge (Ortsteile 

und Kernstadt) mittels zweier Ansatzpunkte vor:  

                                                           
4  vgl. Stadt Soest 2015 b 
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Á Geschwindigkeitstrichter reduzieren etappenweise frühzeitig die Geschwindigkeit außer-

halb des Siedlungsbereiches und sensibilisieren so die Kfz-Fahrer/innen für den ς i. d. R. ς 

folgenden Tempo 50 Abschnitt ohne abrupt abbremsen zu müssen bzw. von potenziellem 

Querverkehr überrascht zu werden.  

Á Gestalterische Maßnahmen umfassen eine breite Palette an Möglichkeiten, um an Orts-

eingängen die Verkehrssicherheit bzw. die Aufmerksamkeit des Kfz-Verkehrs zu erhöhen. 

Durch Fahrbahneinengungen oder -verschwenke bspw. kann die Geschwindigkeit verrin-

gert und der Straßenraum entsprechend des örtlichen Tempo-Gebots umgestaltet wer-

den, in Kombination mit Querungshilfen (z. B. Mittelinsel) wird zusätzlich die Verkehrssi-

cherheit für den Fuß- und Radverkehr erhöht. Parallel besteht die Möglichkeit den Orts-

eingang durch Bepflanzungen oder (farbliche) Markierung optisch aufzuwerten. Gleichzei-

tig können städtebauliche Aspekte berücksichtigt werden, indem die Ortseingänge in die 

bestehende Bebauung eingebunden werden und somit attraktive dorfgerechte Eingangs-

situationen schaffen.  

Abbildung 20 können die im Handlungskonzept festgesetzten Ortseingänge für eine entsprechen-

de Gestaltung entnommen werden. Die Maßnahmenliste in Kap. 6 zeigt diese im Kontext der Prio-

risierung, des Umsetzungshorizontes und des finanziellen Aufwandes.  

4.1.2 Knotenpunktumgestaltung 

Im Vergleich zu lichtsignalisierten Knotenpunkten zeichnen sich Kreisverkehre v. a. durch eine hö-

here Verkehrssicherheit (für alle Verkehrsteilnehmer/innen) sowie einen durchlässigeren Ver-

kehrsfluss aus. Durch geringere Fahrgeschwindigkeiten bzw. Geschwindigkeitsdifferenzen zwi-

schen den Verkehrsteilnehmer/innen, weniger Konfliktpunkte und bessere Sichtbeziehungen be-

steht an Kreisverkehren ein höheres Sicherheitsniveau. In Abhängigkeit von der am Knoten vor-

handenen Verkehrsstärke, treten an Kreisverkehren zudem kürzere Wartezeiten auf, wodurch 

sich weniger Rückstaus bilden und Emissionen (Anfahren, Anhalten) reduziert werden können. Im 

Betrieb sind Kreisverkehre die günstigere Knotenpunktform, da im Gegensatz zu Lichtsignalanla-

gen (Energie, Wartung) keine Kosten anfallen. Im Kontext des Straßennetzes bilden Kreisverkehre 

raumgliedernde Orientierungspunkte v. a. für Ortsfremde und können als Wendemöglichkeit ge-

nutzt werden. Darüber hinaus bieten sie aus städtebaulicher Sicht die Möglichkeit, die jeweiligen 

Knotenpunkte durch mehr oder weniger aufwendige, gestalterische Maßnahmen optisch und 

zweckmäßig ς auch im Bereich von Eingangssituationen ς aufzuwerten (vgl. Abbildung 19). 
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Abbildung 19: Kreisverkehr Danziger Ring 

 

Quelle: Planersocietät 

Im Untersuchungsraum des VEP Soest sind bereits zehn Knotenpunkte in der Kernstadt sowie 

zwei weitere in den Ortsteilen Paradiese und Deiringsen als Kreisverkehr gestaltet, während allein 

in der Kernstadt 38 Knoten mittels Lichtsignalanlage gesteuert werden. Obwohl der Verkehrsfluss 

an den signalisierten Knotenpunkten überwiegend unproblematisch verläuft, werden vereinzelt ς 

v. a. in der Spitzenstunde oder in der Nähe von Schulstandorten ς erhöhte Belastungen und Rück-

staus beobachtet. Weitere Kreisverkehre im Straßennetz sind sowohl aus verkehrlicher, aber auch 

wirtschaftlicher und städtebaulicher Sicht zu empfehlen. Hinzu kommt, dass laut des Basisszena-

rios auf einzelnen Streckenabschnitten mit zunehmenden Verkehrsmengen zu rechnen ist. Dies-

bezüglich wurden die signalisierten Knotenpunkte im Rahmen der Maßnahmenkonzeption auf ihr 

Potenzial für den Einsatz von kleinen5 Kreisverkehren mit einstreifigen Kreisfahrbahnen, wie sie in 

Soest bereits zur Anwendung kommen, hin geprüft. Neben kleinen (einstreifig befahrbaren) Kreis-

verkehren können v. a. bei zunehmender Verkehrsstärke sowie entsprechenden Platzverhältnis-

sen auch zweistreifig befahrbare Kreisverkehre oder Kreisverkehre mit Bypässen (im Ausnahme-

fall) eine zweckmäßige Lösung darstellen. Aufgrund der überwiegend innerstädtischen/ kern-

stadtnahen Lage der betrachteten Knotenpunkte und der damit verbundenen knappen Flächen-

verfügbarkeit wurden diese nicht in die Prüfung einbezogen. Folgende Kriterien für eine erste Po-

tenzialabschätzung waren ausschlaggebend6: 

Á Verkehrsstärke: Kleine Kreisverkehre können 14.000-25.000 Kfz/Tag mit angemessener 

Verkehrsqualität abwickeln. Je höher oder differenzierter (je Knotenstrom) die Verkehrs-

stärke ausfällt, desto detaillierter müssen ggf. weitere Aspekte der Leistungsfähigkeit ge-

prüft werden. 

                                                           
5  Kleine Kreisverkehre weisen einen Außendurchmesser von 26-40 Metern auf (FGSV 2006). 
6  vgl. FGSV 2006 



Verkehrsentwicklungsplan Soest ς Endbericht 33 

Planersocietät | Stadtplanung Verkehrsplanung Kommunikation 

Á Flächenverfügbarkeit: Kleine Kreisverkehre können ς in Abhängigkeit der Verkehrsstärke 

und der lokalen Gegebenheiten ς einen Außendurchmesser von 26-40 m (Regelwert: 30-

35 m) aufweisen. Mit der Lage des Kreisverkehrs sind geradlinige Durchschüsse für den 

Kfz-Verkehr zu vermeiden, um eine Geschwindigkeitsreduzierung und damit die gewünsch-

ten Effekte zur Erhöhung der Verkehrssicherheit zu erreichen (in der Regel Versatz um eine 

Fahrstreifenbreite). Neben der Streckenführung des Kfz-Verkehrs ist ebenso die Fuß- und 

Radverkehrsführung für die Flächeninanspruchnahme ausschlaggebend. Bei baulich ge-

trennten Radwegen wird ein Abstand von ca. 4 m von der Kreisfahrbahn empfohlen, die 

Seitenräume für den Fußverkehr sind entsprechend zu berücksichtigen. 

Á Radverkehr: Bei Gesamtverkehrsstärken von bis zu 15.000 Kfz/Tag wird die Führung des 

Radverkehrs auf der Kreisfahrbahn empfohlen. Wird diese Kfz-Verkehrsmenge überschrit-

ten, ist eine detailliertere Abwägung zwischen Flächenverfügbarkeit, gemeinsamem Geh- 

und Radweg, Verkehrssicherheit sowie Bedeutung des Knotenpunktes im Radverkehrsnetz 

(z. B. Velorouten, vgl. Kap.4.3.1) notwendig. 

Á ÖPNV (Busverkehr): Für den Einsatz von Kreisverkehren sind auch die Belange des ÖPNV 

entsprechend zu berücksichtigen. Mindestmaße sollten bei regelmäßigem Busbetrieb ver-

mieden werden. Durch die zweifache Richtungsänderung (Ein- und Ausfahrt) sowie die 

Fahrzeugneigung kann es zu Komfortbeeinträchtigungen der Fahrgäste kommen. Hierfür 

kann bspw. zugunsten des Fahrkomforts auf einen baulich gestalteten Innenring verzichtet 

werden und eine (überfahrbare) Markierungslösung zum Einsatz kommen. Jedoch sollte 

diese Überlegung stets in Abwägung der Akzeptanz und Ansprüchen der übrigen Verkehrs-

teilnehmer/innen bzw. der Verkehrssicherheit stattfinden. Darüber hinaus sollten potenzi-

elle Reisezeitverluste des Linienbusverkehrs bei der Detailprüfung untersucht werden. 

Á Städtebau: Kreisverkehre können als prägendes Element im Straßenraum (z. B. Ortsein-

fahrt, Wechsel städtebaulicher Umfeldnutzung) sowie bewusst als konträres Mittel bzgl. 

der linienhaften Straßenführung eingesetzt werden und somit der räumlichen Gliederung 

dienen. Dementsprechend sind die aktuellen städtebaulichen Situationen der Knotenpunk-

te sowie bestehende städtebauliche Konzepte zu berücksichtigen. So können bspw. über-

dimensionierte Knotenpunkte durch Kreisverkehre städtebaulich harmonischer in den 

Straßenraum integriert werden. Für die Stadt Soest liegt ein Wallentwicklungskonzept vor, 

welches Handlungsempfehlungen für die zukünftige Gestaltung und Nutzung der Anlagen 

formuliert. Im Zusammenhang mit Gestaltungspotenzialen an den Torsituationen zur Alt-

stadt durch Anlage von Kreisverkehren wurde dieses im Rahmen der Potenzialabschätzung 

für die Kreisverkehre berücksichtigt7. 

Entsprechend den oben genannten Kriterien wurde zusammen mit weiteren planungsrelevanten 

Rahmenbedingungen eine erste Potenzialabschätzung vorgenommen. Demnach wurden für die 

Abschätzung ebenso Berührungspunkte mit anderen Handlungsfeldern und Maßnahmen (z. B. Ve-

lorouten) berücksichtigt, um Synergie- und Bündelungseffekte zu nutzen. Darüber hinaus spielte 

ebenso die Einbettung in das bisherige gesamtstädtische Konzept an bestehenden Kreisverkehren 

eine Rolle, wie auch die Abwägung hinsichtlich der planungsrechtlichen Verantwortlichkeit und 

                                                           
7  vgl. Stadt Soest 2015 b 
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der damit zusammenhängenden Realisierungsmöglichkeit. Folgende Knotenpunkte werden im Er-

gebnis für eine vertiefende Detailprüfung und erste Umsetzung empfohlen: 

Á Boleweg / Senator-Schwartz-Ring / Schloitweg 

Á Senator-Schwartz-Ring / Emdenstr. / K20 Deiringser Weg 

Á Deiringser Weg / L969 Wisbyring 

Á Nelmannwall / Walburger-Osthofen-Wallstraße / Nottebohmweg / Osterhofentor 

Á Ostenhellweg / Immermannwall / Thomätor / Nelmannwall 

Á Senator-Schwartz-Ring / K9 Meiningser Weg 

Á Paradieser Weg / Hattroper Weg / Johannes-Gropper-Weg / Heinsbergplatz 

An folgenden weiteren Knotenpunkten wurden grundsätzlich Potenziale für Kreisverkehre er-

kannt, die langfristig ebenfalls aufgegriffen werden könnten: 

Á Oestinghauser Landstr. / B475 / Thöningser Str. 

Á Weslaner Weg / B475 / Soester Str. 

Á Freiligrathwall / Nöttentor / Heinsbergplatz / Aldegreverwall 

Á Walburger Tor / Weslarner Weg / Oestinghauser Str / Vor dem Walburger Tor 

Á Freiligrathwall / Jakobitor / Dasselwall / Westenhellweg 

Á Hammer Landstraße / L670 Londonring / K10 Bergenring 

Á Hammerweg / L670 Londonring / Schendelerstr. 

Á Kölner Ring / Paradieser Weg / L670 

Á L747 Hattroper Weg / L670 Brüggering / Kölner Ring 

Eine lokalisierte Übersicht der für das Handlungskonzept ausgewählten Kreisverkehre sowie wei-

terer Knotenpunkte mit Potenzialen zur Umgestaltung als Kreisverkehr zeigt Abbildung 20. Eine 

detaillierte Auflistung der Umgestaltungspotenziale zu kleinen Kreisverkehren im Kontext der Pri-

orisierung, des Umsetzungshorizonts sowie einer finanziellen Abschätzung zeigt Kap. 6. Die im 

Rahmen der Potenzialanalyse beobachteten Kriterien der oben genannten Knotenpunkte können 

in detaillierter Form dem Anhang entnommen werden (vgl. Anhang D). 

Grundlegend sollte bei den genannten Knotenpunkten im Falle einer Umgestaltung eine lokal spe-

zifische Gestaltung und städtebauliche Einbindung bzw. Aufwertung in Betracht gezogen werden. 

Dabei kann die Umgestaltung bspw. nach dem Aspekt der Ortseinfahrt in die Kernstadt (Senator-

Schwartz-Ring / Emdenstr. / K20 Deiringser Weg) erfolgen und eine Eingangssituation geschaffen 

werden. Räumlich schwach erfasste und überdimensionierte Knotenpunkte (z. B. Paradieser Weg 

/ Hattroper Weg / Johannes-Gropper-Weg / Heinsbergplatz) können durch eine Umgestaltung 

dem Verkehrsaufkommen entsprechend neu und verträglich gegliedert werden, um die städte-

bauliche Attraktivität zu erhöhen. Zudem stellen Kreisverkehre aus verkehrstechnischen Gründen 

v. a. bei mehr als vier Knotenpunktzufahrten eine übersichtliche und somit sicherheitsrelevante 

Lösung und Gestaltung dar, auch in Hinblick auf die Führung hochwertiger Radverkehrsverbin-

dungen, wie Velorouten (vgl. Kap. 4.3.1).8 Darüber hinaus bieten die betrachteten Knotenpunkte 

auf dem Altstadtring im Zusammenspiel mit dem vorangegangenem Wall-Entwicklungskonzept 

und dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept Altstadt das Potenzial attraktive Ein-

                                                           
8  vgl. FGSV 2006: 10 
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gänge in die Altstadt zu gestalten und die historische Bedeutung der Stadttore sicht- und erlebbar 

wieder aufzugreifen. Zusätzlich bietet die Umgestaltung einzelner Knoten die verträgliche Einbin-

dung des Radverkehrs im Kontext der vorgeschlagenen Velorouten (vgl. Kap. 4.3)  

Grundsätzlich ist im Zuge einer Konkretisierung der Umgestaltung eine weitergehende Detailprü-

fung hinsichtlich der Machbarkeit, insbesondere im Hinblick auf Leistungsfähigkeit sowie der 

räumlichen Verfügbarkeit, erforderlich. 

Abbildung 20: Kreisverkehre und Umgestaltung Ortseingänge Handlungskonzept 

 
Quelle: eigene Darstellung 

 Anmerkung: die Priorisierung ist in der Karte nicht dargestellt, diese kann Kap. 6 entnommen werden 

4.1.3 Optimierung der Ampelschaltungen 

Im Rahmen der Bestandsanalyse wurde festgestellt, dass der Verkehrsfluss des motorisierten Ver-

kehrs an den signalisierten Knotenpunkten zumeist unproblematisch ist, so dass es nur vereinzelt 

in der Spitzenstunde zu Rückstaus kommt. Betroffen sind insbesondere die Knotenpunkte in 

Bahnhofsnähe. Auf dem Abschnitt der ehemaligen B1 ist auf dem zweiten Erschließungsring eine 

grüne Welle eingerichtet, die übrigen LSA sind bedarfsgesteuert (Verkehrslaststeuerung). Sinn der 
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Grünen Welle ist die Sicherstellung eines kontinuierlichen Verkehrsflusses bei einer gewissen Pro-

gressionsgeschwindigkeit. Die Grüne Welle ist allerdings nicht durchgängig nutzbar, so dass nur 

abschnittsweise ein kontinuierlicher Verkehrsfluss sichergestellt ist. 

Zur Optimierung des Verkehrsflusses soll sich im Nachgang zum VEP eine vertiefende Untersu-

chung mit der Lichtsignalsteuerung der Knotenpunkte in Soest beschäftigen. Neben einer Mach-

barkeitsabschätzung zur Koordinierung der Lichtsignalanlagen im Zuge der Ringe geht es dabei 

auch um die Überprüfung einer möglichen Nachtabschaltung von Lichtsignalanlagen unter Abwä-

gung von Verkehrssicherheitsaspekten. Außerdem sind Verbesserungen an lichtsignalgesteuerten 

Knotenpunkten aber auch im Interesse des Fuß- (vgl. Kap. 4.4.2)und Radverkehrs (vgl. Kap. 4.3.1). 

So sind im Sinne einer nahmobilitätsfreundlichen Verkehrsplanung einerseits die Wartezeiten an 

Fußgängerfurten möglichst kurz zu halten, auch um Rotverstöße zu vermeiden. Andererseits ist 

die Führung des Radverkehrs an Knotenpunkten (z. B. Vorbeifahrstreifen, aufgeweitete Radauf-

stellstreifen, direktes Linksabbiegen) sowie die Radverkehrssignalisierung auf den Stand der Tech-

nik zu bringen und sollte in einer Untersuchung zur Optimierung der Lichtsignalschaltung inte-

griert betrachtet werden. 

4.2 Bus und Bahn ς ÖPNV 

Neben der Förderung des Fuß- und Radverkehrs stellt die Verbesserung des öffentlichen Perso-

nennahverkehrs (ÖPNV) im Sinne des Zielkonzepts einen weiteren wichtigen Baustein der künfti-

gen Verkehrsplanung in Soest dar. Mit heute rund 5 % Anteil der Wege, ist der Bus- und Bahnver-

kehr in Soest noch ausbaufähig. Ziel ist es diesen Anteil zu erhöhen. Dies ist vor dem Hintergrund 

sinkender Schülerzahlen, welche das Rückgrat des Busverkehrs bilden, ein durchaus ambitionier-

tes Ziel. 

Aufgabenträger des Busverkehrs ist der Kreis Soest. Der bisherige Nahverkehrsplan (NVP) hat vor 

allem den Status Quo fortgeschrieben und wenige planerische Ansätze zur Weiterentwicklung des 

Bus- und Bahnverkehrs enthalten. Der NVP wird seit Dezember 2015 fortgeschrieben und bietet 

daher die Chance, dass die im Rahmen des VEP entwickelten Maßnahmen dort ihre Berücksichti-

gung finden. Von daher sind viele der entwickelten Maßnahmen vor dem Hintergrund der Kos-

tenaufteilung als Prüfauftrag an den Nahverkehrsplan vorbehaltlich einer politischen Beschluss-

fassung weitergeleitet worden. Es muss aber grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass 

Mehrkosten durch zusätzliche Angebote teilweise oder ganz durch die Stadt Soest getragen wer-

den müssen, sofern keine Kompensation möglich ist. Daher sind weitgehende Maßnahmen wie 

starke Taktverdichtungen oder Bürgertickets (nach dem Vorbild von Semestertickets), welche eine 

hohe Anschub- bzw. Vorfinanzierungsnotwendigkeit haben, nicht Bestandteil des VEP. Gleichwohl 

können diese Ansätze, bei geänderten Rahmenbedingungen bei der Finanzierung des ÖPNV, in 

Zukunft auch in Soest weiter verfolgt werden. 
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4.2.1 Weiterentwicklung des Busnetzes 

Das Busliniennetz in Soest hat sich grundsätzlich bewehrt. Der Stadtbus und die Regionalbuslinien 

bilden ein gutes Grundgerüst für den lokalen ÖPNV. Der Hansaplatz mit seinen kurzen Wegen zur 

Fußgängerzone ist eine Stärke des Systems, auch wenn es dadurch mit dem Bahnhof einen zwei-

ten wichtigen Verknüpfungspunkt gibt. Gleichwohl ist das Netz vor dem Hintergrund der festge-

legten Ziele punktuell weiterzuentwickeln. Schwerpunkte sind neben der Schließung von Netzlü-

cken, vor allem die Vernetzung mit anderen Verkehrsmitteln und der Ausbau der Haltestelleninf-

rastruktur. 

Die in der Analyse benannten räumlichen Netzlücken wurden überprüft und Möglichkeiten zur 

Schließung selbiger entwickelt. Hierzu gehören auch die bisher durch den Taktverkehr nicht er-

schlossen Ortsteile. Dabei ist ein zentraler Baustein, dass in den Bereichen, welche nicht durch 

angemessene Kosten im Taktverkehr erschlossen werden können, die Netzlücken durch bedarfs-

orientierte Formen (Taxibus und AST) oder durch bürgerschaftliches Engagement (Bürgerbus) ge-

schlossen werden. 

Die Verbesserung der Anbindung an die Region mit dem Umweltverbund ist ebenfalls eines der 

Zielfelder des VEP. Da hiervon in der Regel Linien des Bus- und Bahnverkehrs betroffen sind, wel-

che über das Stadtgebiet hinausgehen, kann diese Aufgabe nur im Zusammenspiel mit den jewei-

ligen Aufgabenträgern des Bus- (Kreis Soest) und Bahnverkehrs (Zweckverband Nahverkehr West-

falen-Lippe (NWL)) gemeinsam erfüllt werden. 

Siedlungsentwicklung unter Berücksichtigung des Busverkehrs 

Die Erschließung neuer Baugebiete durch den Busverkehr im Taktverkehr, ist mit hohen laufenden 

Kosten verbunden, wenn hierzu neue Linien eingeführt oder zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt 

werden müssen.  

Grundsätzlich sollte daher bei zukünftigen Entwicklungen im Stadtgebiet, die Anbindung durch 

den Busverkehr berücksichtigt werden. Empfehlenswert ist eine Siedlungsentwicklung möglichst 

Á im Einzugsbereich einer Buslinie (300 m im Siedlungsbereich, 500 m in den Ortsteilen), 

Á bei mindestens 60-Minuten-Takt sowie 

Á direkter Anbindung an die Altstadt/Bahnhof. 

Anbindung der Ortsteile durch bedarfsorientierte Angebote oder Bürgerbus 

Viele Ortsteile von Soest sind durch die Regional- und Stadtbuslinien an die Kernstadt angebun-

den. Neben den großen (> 500 Einwohnern) sind es auch viele kleinere Ortsteile, welche entlang 

der stadtübergreifenden Linien zu finden sind.  

Die Ortsteile Meckingsen, Enkesen, Thöningsen, Hattropholsen, Katrop, Epsingsen, Röllingsen und 

Paradiese sind bisher nicht durch den Taktverkehr angebunden und befinden sich abseits der vor-

handenen Busachsen. Diese gilt es mit einem angemessenen Angebot einzubinden, welches Auf-



Verkehrsentwicklungsplan Soest ς Endbericht 38 

Planersocietät | Stadtplanung Verkehrsplanung Kommunikation 

wand und Ertrag berücksichtigt. Hierzu bieten sich angesichts der Größe und Lage dieser Ortsteile 

bedarfsorientierte Formen wie Taxibus und AST sowie durch ehrenamtliches Engagement gekenn-

zeichnete Bürgerbusse an. 

Beispielhaft werden hierzu zwei Bedienungskorridore, welche sowohl als Taxibus/AST, als auch als 

Bürgerbus betrieben werden können, vorgeschlagen. 

Á Korridor Nord: Hansaplatz ς Bahnhof ς Gewerbegebiet Nordwest ς Hattrop ς Hattrop-

holsen ς Meckingsen ς Katrop ς Thöningsen 

Á Korridor West: Hansaplatz ς Bahnhof ς Paradiese ς Enkesen ς Ostönnerlinde ς Ostönnen 

ς Röllingsen ς Epsingsen 

Unabhängig von der Betriebsform könnten diese Strecken durch ein Fahrzeug (Taxibus / Bürger-

bus) im Wechsel im 120-Minuten-Takt und damit kostengünstig bedient werden. AST und Taxibus 

setzen eine telefonische Voranmeldung voraus, wodurch Leerfahrten vermieden werden können. 

Der Taxibus bietet für die Fahrgäste den Vorteil, dass sie mit normalen Tickets des Bus- und Bahn-

verkehrs genutzt werden können. Bürgerbusse sind aufgrund des ehrenamtlichen Engagements 

für die öffentliche Hand die kostengünstigste Lösung. Mit einem Bürgerbus könnte auch das at-

traktivste Angebot (Takt, Fahrtenanzahl, Kosten für die Fahrgäste etc.) bereitgestellt werden. Al-

lerdings ist der Bürgerbus von ehrenamtlichem Engagement abhängig9.  

Schließung der Netzlücke Soester Norden 

Der Soester Norden war lange Zeit nicht in das Busnetz eingebunden. Im Juli 2015 hat die neue 

Stadtbuslinie C8 den Betrieb im 60-Minuten-Takt aufgenommen (vgl. Abbildung 21), wodurch die-

se Netzlücke bereits im Rahmen der Erstellung des Verkehrsentwicklungsplans geschlossen wer-

den konnte. Dies konnte kostenneutral erfolgen, da die benötigte Linienleistung auf der Linie C3 

(Umstellung von 30- auf 60-Minuten-Takt) eingespart wurde. Diese Anpassung ist aufgrund der 

seit 10 Jahren stagnierenden Fahrgastzahlen auf dieser Linie vertretbar. Positiv hervorzuheben ist 

hierbei, dass zukünftig beide Linien in der Regel durch ein Fahrzeug betrieben werden. Hierdurch 

entfällt für die Fahrgäste ein Umstieg am Hansaplatz und es entsteht eine umsteigefreie Fahrtbe-

ziehung zwischen beiden Linien. Positiv bemerkbar wird sich das vor allem für Fahrgäste der C3 

machen, welche damit umsteigefrei zum Bahnhof kommen. Im Rahmen der Neuaufstellung des 

Nahverkehrsplans sollte daher auch eine betriebliche Verknüpfung bzw. eine Durchbindung der 

anderen Stadtbuslinien geprüft werden. 

                                                           
9  2015 wurde ein erster Versuch zur Initiierung eines Bürgerbusses seitens der Verwaltung unternommen, wel-

cher aber aufgrund der geringen Resonanz zunächst nicht weiter verfolgt wird. 
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Abbildung 21: Busliniennetz 2030 

 

Quelle: Stadt Soest 

Baugebiete Ardey 

Teile der neuen Wohngebiete Ardey sind derzeit nicht erschlossen. Zur Anbindung dieser Gebiete 

sind verschiedene Varianten möglich: 

Á eine Stichfahrt durch die nördlich verkehrende Linie 532 (BRS) bis zum Kreisel Paradieser 

Weg,  

Á eine Stichfahrt durch die südlich verkehrende Linien C5 (RLG) bis zum Kreisel Opmünder 

Weg 

Á sowie durch eine bedarfsorientierter Form (Taxibus/AST) oder einen Bürgerbus.  

Ziel sollte für ein solch großes Wohngebiet die Erschließung mit einer regulären Buslinie (532 oder 

C5) sein. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die Linie 532 eigenwirtschaftlich durch BRS betrieben 

wird. Erst im zweiten Schritt sollten bedarfsorientierte Formen oder ein Bürgerbus geprüft wer-

den. Gespräche mit dem Kreis und den beiden Verkehrsunternehmen wurden hierzu bereits im 

Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans geführt, welche bei der Erstellung des Nahverkehrsplans 

fortgeführt werden müssen. Dieser bietet die Chance, dass betriebliche Belange in einen größeren 

Kontext gestellt werden können und so größere Realisierungschancen bestehen. 
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Erweiterung der Bedienungszeiten des Stadtbusses Mo - Fr 

Der Stadtbus ist in der heutigen Form nur bedingt für Pendler, Beschäftigte und Kunden der Alt-

stadt geeignet. Es fehlt an einem klaren Zeitschema für Beginn und Ende der Bedienungszeiten an 

den Wochentagen Mo-Fr. Um die Attraktivität und Verlässlichkeit des Bus- und Bahnangebots zu 

gewährleisten sollten die Öffnungszeiten des Einzelhandels sowie die Zeiten der Pendler durch 

den Stadtbus abgedeckt werden. Von daher sind die Bedienungszeiten auf einheitlich 6-19 Uhr 

anzugleichen. Die erste Fahrt in die Stadt wäre dann mindestens in der Stunde 6-7 Uhr durchzu-

führen und die letzte Fahrt aus der Stadt mindestens in der Stunde 19-20 Uhr. Bei Beibehaltung 

von einzelnen Fahrten, welche bereits heute aufgrund der Nachfrage früher bzw. später durchge-

führt werden, entspricht das ca. 15 zusätzlichen Fahrten am Tag (bei Berücksichtigung aller Stadt-

buslinien). Alternativ kann ein Beginn ab 7 Uhr im Rahmen des Nahverkehrsplans geprüft werden 

(10 zusätzliche Fahrten), welcher aber Nachteile für Auspendler zur Folge haben würde. Das AST 

würde in beiden Alternativen zukünftig ab 20 Uhr statt 19 Uhr die Bedienung weiter sicherstellen. 

Klares Taktschema und Bedienzeiten am Wochenende 

Der Stadtbus verkehrt am Wochenende höchst uneinheitlich. Es gibt Linien in unterschiedlichen 

Bedienungsfenstern (teilweise letzte Fahrt vom Hansaplatz bereits um 12:45 Uhr), wechselnde 

Takte, abweichende Linienwege zu Mo-Fr und teilweise verkehren Linien überhaupt nicht. Zudem 

wird an manchen Haltestellen zeitgleich auch das AST angeboten. Alles zusammen führt dazu, 

dass das Angebot die Bedürfnisse der Fahrgäste nur unvollständig abdeckt, was auch bei der 

Maßnahmenveranstaltung durch die Teilnehmer bemängelt wurde. Hier sollte im Rahmen des 

Nahverkehrsplans ein Angebot entwickelt werden, welches ebenso stringent wie das werktägliche 

Angebot (Mo-Fr) strukturiert ist. Empfohlen werden hierzu für den Samstag folgende Bausteine: 

Á Beibehaltung des werktäglichen (Mo-Fr) Linienweges auf den Linien C1 und C2 

Á Einheitlicher Beginn und Ende der Bedienung für die Stadtbuslinie (z.B. 8-18 Uhr) 

Á Einheitlicher Beginn und Ende des AST (z.B. ab 19 Uhr) 

Um das Angebot auch an der Nachfrage und den heutigen Kosten zu orientieren, sollte ein sinn-

voller Taktbruch gegenüber Mo-Fr geprüft werden. Dies würde bedeuten, dass der Takt entweder 

mittags oder ganztägig eine Stufe gegenüber Mo-Fr herabgesetzt wird (Umstellung von 30- auf 

60- bzw. von 60- auf 120-Minuten-Takt). Hierdurch kann bei leicht erhöhtem oder gleich bleiben-

dem Fahrtenangebot eine längere Bedienungszeit angeboten werden. 

Sonntags ist die Nachfrage geringer als am Samstag. Daher erscheint ein 120-Minuten-Takt 

zweckmäßig (z. B. zwischen 10 und 18 Uhr). Bei zu erwartender geringer Nachfrage kann dies un-

ter Beibehaltung des Taktes auch durch einen Taxibus bedarfsorientiert angeboten werden. Eben-

so ist als Ersatz das AST denkbar, welches bereits heute von 9-0 Uhr stündlich verkehrt. 
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Prüfung einer Optimierung der Verknüpfungen zur Bahn 

Die Umsteigesituationen zur Bahn werden nicht nur in Soest immer wieder thematisiert. Aufgrund 

der im Vergleich zu Großstädten niedrigen Taktdichte (30- bzw. 60-Minuten-Takt) vieler Linien ge-

staltet sich eine Verbesserung der Umsteigesituation ohne lange Aufenthaltszeiten der Busse am 

Bahnhof schwierig. Gleichwohl sollte im Nahverkehrsplan die Verknüpfungssituation zwischen 

Bus- und Bahnverkehr auf weiteres Optimierungspotenzial (insbesondere der Regionalbuslinien) 

überprüft werden. 

Priorisierung des Busnetzes zur Verbesserung der Nord-Süd-Anbindung 

Ergebnis der Analyse war ein schlechtes Verhältnis der Reisezeiten im Vergleich zum Pkw insbe-

sondere auf zu Gemeinden nördlich (Lippetal) und südlich (Warstein und Arnsberg) der Stadt So-

est. Grund hierfür ist die mangelnde Schienenanbindung. Um die Reisezeiten zu verkürzen kann 

eine Priorisierung der bestehenden Regionalbuslinien vorgenommen werden. Diese könnten zu 

Schnellbuslinien entwickelt werden, welche neben einem gestrafften Linienverlauf auch mehr 

Serviceangebote enthalten könnten. Denkbar ist auch, nur einzelne Fahrten im Berufsverkehr der 

bestehenden Linien zu Schnellbusfahrten zu entwickeln. Im Nahverkehrsplan sollte diese Thema-

tik daher ebenfalls untersucht werden, um die Attraktivität der Verbindungen auf diesen Relatio-

nen und insbesondere zum Bahnhof Soest weiter zu erhöhen. 

Einbindung von Fernbussen in das Busliniennetz 

Fernbusse haben sich insbesondere bei Studenten, älteren Menschen sowie bei Menschen mit ge-

ringerem Einkommen bzw. preisbewusst Reisenden als Alternative zu bestehenden Angeboten 

entwickelt. Ein Fernbusangebot besteht bisher nicht in Soest. Allerdings ist die Entwicklung auf 

diesem wachsenden Markt noch nicht abgeschlossen, sodass u. U. mit einem Angebot in Zukunft 

gerechnet werden kann. Die Stadt Soest kann hierauf nur begrenzten Einfluss nehmen, da diese 

Linien ohne öffentliche Gelder betrieben werden. Die Stadt kann bei Interesse eines Unterneh-

mens eine Haltemöglichkeit zur Verfügung stellen und gemeinsam mit dem Kreis für eine Anbin-

dung durch den Linienbusverkehr sorgen. Ob diese Anbindung möglich ist, hängt aber nicht zu-

letzt auch von den Wünschen der Fernbusunternehmen ab. Diese bevorzugen oftmals Haltepunk-

te in direkter Nähe zu Autobahnanschlussstellen, was eine Einbindung in das bestehende Busnetz 

mit vertretbaren Kosten nur schwer ermöglichen würde.  

4.2.2 Haltestelleninfrastruktur und Fahrzeuge 

Die Haltestellen und Fahrzeuge sind die sichtbarsten Elemente des ÖPNV. Sie bestimmen zu ei-

nem großen Teil auch das Image des Bus- und Bahnverkehrs. Moderne Fahrzeuge und barriere-

freie Haltestellen mit einer an den Bedarf angepassten Ausstattung sind notwendig, um Men-

schen für den ÖPNV zu gewinnen und zu halten. Das Personenbeförderungsgesetzt (PBefG) sieht 
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einen barrierefreien ÖPNV für das Jahr 2022 vor. Gleichzeitig stellen Haltestellen auch Schnittstel-

len zu anderen Verkehrsmitteln dar, sofern sie über die entsprechende Infrastruktur verfügen. Sie 

können so zu Mobilitätsstationen weiterentwickelt werden und damit insgesamt den Umweltver-

bund stärken (vgl. Kap. 4.7.1). 

Zuständig für die Haltestellen ist der jeweilige Baulastträger bzw. der Aufgabenträger. Der Kreis 

Soest hat sich aus dieser Rolle vor geraumer Zeit zurückgezogen. Die Stadt Soest ist daher be-

strebt, die Haltestellen in Zusammenarbeit mit den Baulastträgern weiter zu entwickeln. Bis 2017 

ist dies mit Fördermitteln des NWL möglich. Auch danach ist davon auszugehen, dass die Bundes- 

bzw. Landesregierung weiter Fördermittel bereitstellt, sodass die durch die Stadt Soest zu tragen-

den Kosten deutlich verringert werden. 

Grundlage für die zielgerichtete Weiterentwicklung der Haltestelleninfrastruktur ist das im Rah-

men des Verkehrsentwicklungsplans erstellte Haltestellenkataster. Dieses enthält Informationen 

zur Lage, Ausbaustandard, Wartehallen etc. und sollte Endscheidungsgrundlage für zukünftige In-

vestitionen sein. Hierzu ist es zu pflegen und um etwaige neue Bestandteile (z.B. Radabstellanla-

gen, P+R) bei Bedarf zu erweitern. 

Die in Soest verkehrenden Busse weisen hinsichtlich der Barrierefreiheit nur vereinzelte Mängel 

auf. In der Regel verkehren Niederflurbusse auf den Linien im Stadtgebiet. Allerdings wurde in der 

Beteiligung im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans wiederholt geäußert, dass mehr Platz für 

Kinderwagen, Rollstühle, Rollatoren und Fahrräder gewünscht wird. Dies zeigt in Soest wie auch in 

anderen Städten, dass die Anforderungen an den ÖPNV komplexer werden. Einerseits wird Platz 

für Fahrgäste mit Rollatoren, Rollstühlen und Kinderwagen benötigt, zum anderen soll der Bus-

verkehr im Sinne des Zielkonzepts stärker mit dem Radverkehr verknüpft werden. Von daher sind 

zukünftig Fahrzeuge zu empfehlen, welche eine höhere Flexibilität im Raumangebot ermöglichen.  

Die Altstadt wird durch den Busverkehr insbesondere in Straßen mit vielen Linien wie z. B. der Ul-

richerstraße vom damit verbundenen Lärm belastet. Auf den Linien C3 und C8 wird ab 2016 ein 

kleineres Fahrzeug mit Elektroantrieb eingesetzt. Dieser Schritt sollte als Vorbild für andere Linien, 

insbesondere des Stadtbusses dienen. Die angepasste Kapazitätsgröße verringert genauso die 

Lärmbelastung wie der E-Antrieb. Möglich wird diese Maßnahme durch die betriebliche Verknüp-

fung der beiden Stadtbuslinien (vgl. Kap. 4.2.1.). Neben der Anpassung der Kapazität sollten zu-

künftig verstärkt umweltschonende Antriebe (Gas, Elektro etc.) zum Einsatz kommen (vgl. Kap. 

4.8.3) und dies auch im Nahverkehrsplan verankert werden. 

Herstellung barrierefreier Haltestellen mit Priorität auf die Siedlungsbereiche 

Das Personenbeförderungsgesetz sieht in §8 Abs. 3 bis 2022 vor, einen barrierefreien ÖPNV zu er-

reichen. Der Nahverkehrsplan des Kreises wird dabei definieren wie dieser Zustand zu erreichen 

ist (hinsichtlich Lage, Ausstattung, Frequentierung etc.). Im Stadtgebiet gibt es ca. 380 Haltestellen 

(inklusive Haltestellen, die nur mit Einzelfahrten zu Zeiten des Schülerverkehrs oder durch das AST 

bedient werden). Hiervon werden ca. 240 auch außerhalb der Zeiten des Schülerverkehrs bedient. 

Von diesen Haltestellen sind derzeit 160 nicht barrierefrei ausgebaut. Hier fehlt es an der Mög-

lichkeit zum niveaugleichen Einstieg und/oder an taktilen Elementen. Auch wenn fahrzeugseitige 
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Lösungen hierbei unterstützend wirken können, steht außer Frage, dass der Ausbau der Haltestel-

len weiter fortgeführt und beschleunigt werden muss. 2014/2015 wurden mit den Fördermitteln 

des NWL bereits sechs Haltestellen ausgebaut (vgl. Abbildung 22). Für 2016 sind weitere acht vor-

gesehen und als Haushaltsziel verankert. Darüber hinaus werden und wurden weitere Haltestellen 

im Rahmen von Straßenausbaumaßnahmen (Herrmannstraße, Herzog-Adolf-Weg, Danziger Ring 

etc.) umgestaltet. Die Priorität sollten die Haltestellen mit Bedienung außerhalb des reinen Schü-

lerverkehrs haben, da hierfür die Fördermittel bereitgestellt werden. Zudem sollten stark frequen-

tierte Haltestellen sowie Haltestellen an zielgruppenspezifischen Einrichtungen bevorzugt werden. 

Abbildung 22: Haltestelle Marienkrankenhaus vor und nach dem Umbau 

  
Quelle: Stadt Soest 

Zeitgemäße Ausrüstung mit Wartehallen und dynamischer Fahrgastinformation 

Im Zuge des barrierefreien Ausbaus sind daher auch Althallen, welche ein negatives Erschei-

nungsbild fördern, zu ersetzen und bedarfsgerecht neue Wartehallen aufzustellen (vgl. Abbildung 

23). Hierbei sollten alle Wartehallen durchgängig mit Sitzbänken und einer Infovitrine ausgerüstet 

werden. In Bereichen ohne angrenzende Straßenbeleuchtung sollten die Wartehallen zudem be-

leuchtet werden. Bewährt hat sich hierfür in Soest eine Beleuchtung mit Solarpanels und Bewe-

gungsmeldern, welche eine energie- und kostensparende Beleuchtung ermöglichen. 

Abbildung 23: Haltestelle Medebacher Straße vor und nach dem Umbau 

  

Quelle: Stadt Soest 
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Der Kreis Soest hat 2016 mit der Installation von Displays zur dynamischen Fahrgastinformation 

an den Verknüpfungspunkten Bahnhof, Hansaplatz und Ostönner Kleinbahnhof begonnen. Diese 

bieten Fahrgästen Echtzeitinformationen über das Eintreffen der Busse an der jeweiligen Halte-

stelle. Vorgesehen ist seitens des Kreises eine Ausweitung auf die Haltestellen Klinikum, Puppen-

straße und Marienkrankenhaus. Dies sollte in der Folge an weiteren stark frequentierten und 

durch ein großes Linienangebot gekennzeichneten Haltestellen (wie z. B. Fachhochschule) vorge-

nommen werden. 

Wartehallen und dynamische Fahrgastinformation sind derzeit ebenfalls noch über den NWL för-

derbar. Ebenso sollte die Ausrüstung mit Fahrradabstellanlagen (ebenfalls förderfähig) nach Kap. 

4.7.2 berücksichtigt werden. 

Barrierefreiheit für das AST herstellen 

Das AST ist in seiner heutigen Form für einen großen Teil der Rollstuhlfahrer nicht nutzbar. Grund 

hierfür ist nicht die Haltestelleninfrastruktur sondern, dass es kein entsprechendes Fahrzeug in 

Soest gibt. Die Umbaukosten für ein entsprechendes Fahrzeug befinden sich im vierstelligen Be-

reich. Stadt und Kreis sollten sich daher für ein solches Fahrzeug einsetzen bzw. dies als Standard 

in die entsprechenden Verträge und den Nahverkehrsplan aufnehmen.  

4.2.3 Multimodale Angebote bei Tarif, Marketing und Information 

Ein wichtiger Baustein zur zukünftigen ÖV-Förderung ist der Bereich Marketing und Information, 

insbesondere in Kombination mit anderen Verkehrsmitteln. Auch die in Soest verkehrenden Ver-

kehrsunternehmen sollten sich weniger als reine Busunternehmen, sondern mehr als Mobilitäts-

dienstleister verstehen, welche den Kunden eine möglichst vollständige Reisekette bieten. Durch 

Maßnahmen in diesem Bereich kann mit vergleichsweise geringem finanziellem Aufwand gegen-

über baulichen und betrieblichen Maßnahmen die Auslastung des Systems erhöht werden. 

Die weitere Verbreitung von Internet und Smartphone erschließen auch dem ÖPNV neue Mög-

lichkeiten Kunden zu gewinnen und zu binden. 

Marketing und Information 

Das Stadtbusjubiläum im Jahr 2015 hat die RLG für umfangreiche Marketingaktionen genutzt. So 

wurde der alte Liniennetzplan durch einen mit kartographischer Grundlage ersetzt (vgl. Abbildung 

24), die Einführung der C8 umfangreich beworben und die Kooperation mit dem Carsharing-

Anbieter Stadtteilauto begonnen (vgl. Kap. 4.7.3). Auch in Zukunft sollte dieses Engagement fort-

geführt werden: 

Á Ausbau von Kooperationen mit anderen Mobilitätsunternehmen (z. B. Carsharing-

Anbietern und der Radstation) und Entwicklung neuer Angebote 

Á Kontinuierliches Marketing für den Stadtbus 
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Á Umstellung der Fahrpläne von BRS auf das VRR-Layout (einheitliche Fahrpläne) 

Á Bewerbung der mobil Info Zentrale/Kundencenter der RLG (Ergänzung der Kleinwegwei-

sung, Beschilderung außerhalb des Gebäudes, Bewerbung an Haltestellen und Fahrplan-

buch) 

Á Kontinuierliche Weiterentwicklung des Liniennetzplans (B+R- und Carsharing-Standorte, 

Barrierefreiheit etc.) 

Abbildung 24: Alter und neuer Liniennetzplan Soest 

  

Quelle: Liniennetzplan RLG Soest 2014, Liniennetzplan RLG Soest 2015 

Innovative Tarif- und Ticketstruktur 

Die Tarifstruktur stellt sich derzeit sehr ausdifferenziert und damit unübersichtlich insbesondere 

für Gelegenheitsnutzer dar. Da die Tarif- und Ticketstruktur von den Zweckverbänden bestimmt 

werden, ist hier nur langfristig eine Besserung zu erwarten. Trotzdem sollte sich der Kreis Soest 

kontinuierlich für eine vereinfachte und verständliche Struktur einsetzen. 

Weitere innovative Ansätze auf der lokalen Ebene (Kreis oder Stadt) wie bei der erfolgreichen Ein-

führung des 60+ Abos in Soest, sollten auch in Zukunft entwickelt werden. Hierzu gehört auch der 

Pilotversuch BigBird des Kreises Soest und der RLG. Mit Hilfe des Smartphones wurde das Einche-

cken in den Bus (check-in) auf Knopfdruck ermöglicht, während der Ausstieg automatisch erfasst 

wurde (be-out). Auch wenn noch einige Zeit bis zum richtigen Einsatz benötigt wird, zeigt dieser 

Versuch aber eine Chance für einen einfachen ÖPNV auf. Einchecken per Smartphone, automati-

sche Abrechnung mit dem jeweils günstigsten Tarif am Monatsende und Bezahlung per Telefon-

rechnung könnten eine einfache Möglichkeit sein den ÖPNV zu nutzen. Von daher sollte eine Wei-

terentwicklung seitens des Kreises mit entsprechenden Partnern (Zweckverbünde, Verkehrsun-

ternehmen etc.) angestrebt werden. Positiv hervorzuheben ist auch die Einführung des Sozialti-

ckets durch den Kreis Soest. 

Menschen für den Bus- u. Bahnverkehr (zurück)gewinnen 

Viele ältere Menschen sind mit dem eigenen Auto aufgewachsen und haben es ein ganzes Leben 

genutzt. Sie sind mit Bus und Bahn vielleicht zur Schule gefahren, aber haben ansonsten wenige 
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Erfahrungen mit diesen Verkehrsmitteln gesammelt. Wenn die Fahrt mit dem eigenen Auto dann 

aber mehr Stress bereitet oder dieses aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich ist, wird 

Unterstützung oder ein Anreiz benötigt. Ebenso sind gerade für Ältere auch viele Fahrten im Frei-

zeitverkehr (Fahrradbus, Ausflüge etc.) sehr attraktiv. Ziel muss es daher sein den ÖPNV grund-

sätzlich so zugänglich und einfach wie möglich zu gestalten, um die Potenziale vollständig zu nut-

zen. Ein Positivbeispiel hierfür ist der neue Liniennetzplan. Dessen Farbgebung für einzelne Linien 

des Stadtbusses könnte für eine leichte Auffindbarkeit ggf. auch auf den Haltestellenschildern und 

Medien fortgeführt werden. 

Weitere Möglichkeiten Ältere wieder für den ÖPNV zu gewinnen sind Busschulen oder Patenti-

ckets. Busschulen für Ältere zeigen den Menschen wie der Fahrkartenkauf funktioniert, wie ich 

mich im Fahrzeuge bewegen kann und Informieren allgemein zum Bus- und Bahnangebot. Ein Pa-

tenticket kann als Marketingaktion ausgegeben werden. Vorteil hiervon ist, dass vorhandene 

Kunden ihren Bekannten das Busfahren näher bringen. Ebenso sollte die vorhandene Präsenz der 

RLG bei Veranstaltungen aufrechterhalten werden. 

Auch für Kinder sind Busschulen ein Mittel, um ihnen das richtige Verhalten im Bus und an den 

Haltestellen zu vermitteln. Der Kreis Unna hat hierzu positive Erfahrungen mit einem Konzept ge-

macht, welches die Kinder auch Risiken erfahren lässt. Busschulen für Kinder sind daher auch ein 

Baustein der Verkehrssicherheitsarbeit. 

In Soest gibt es bereits ehrenamtliche MobilitätsPaten, welche als Ansprechpartner für Fragen 

rund um den ÖPNV fungieren. Damit diese Menschen sich langfristig für diese Aufgabe engagie-

ren, ist dieses Engagement entsprechend anzuerkennen. Die RLG macht dies beispielsweise über 

eine Verköstigung bei den jährlichen Treffen. 

Ein Fahrgastbeirat ist ein Mittel zur Beteiligung der Bürger. Im Dialog können Fragen beantwortet 

und Ideen eingebracht werden. Ein Fahrgastbeirat für die RLG wäre daher ein weiterer Schritt auf 

die Fahrgäste zuzugehen. 

Radfahrer als Kunden gewinnen 

Das Fahrrad ist in Soest von hoher Bedeutung. Von einer Verknüpfung mit dem Rad kann der Bus-

verkehr daher profitieren. Der von April ς Oktober verkehrende Fahrradbus ist hierfür bereits ein 

Positivbeispiel. Er hat gezeigt, dass auch junge Menschen hierdurch gewonnen werden können, 

da rund ein Drittel der Fahrgäste unter 30 Jahren sind. Neben der infrastrukturellen Verknüpfung 

(vgl. Kap. 4.7) an den Haltestellen sind Maßnahmen aus dem Bereich Tarif und Marketing von ho-

her Bedeutung.  

Wie der Beteiligungsprozess zum VEP gezeigt hat, sind die Möglichkeiten und Regelungen zur 

Radmitnahme, oftmals noch unbekannt. Die Radmitnahmeregelungen für Bus und Bahn sollten 

daher stärker beworben (z. B. durch einen eigenen Flyer oder Informationen an den Haltestellen) 

werden. Ebenso sollten Zeitkarten (z. B. Monatsfahrkarten) entwickelt werden, welche die kosten-

lose Radmitnahme (ganztägig oder zu bestimmten Zeiten) enthalten.  
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Ein weiterer Baustein zur Gewinnung der Radfahrer als ÖPNV-Kunden kann auch ein Leihfaltrad 

nach dem Vorbild der Stadtwerke Münster sein. Hier können ÖPNV-Kunden ein FaltRadAbo ab-

schließen und so Wege intermodal bewältigen. Gleichzeitig werden die Busse von mitgenommen 

Fahrrädern entlastet. Ein weiteres ähnliches Beispiel lässt sich in Bremen finden. Hier wurden 

Falträder, im Rahmen einer Marketingaktion, gemeinsam vergünstigt von ADFC und den Ver-

kehrsbetrieben für Abonnenten angeboten. 

4.3 Radverkehr 

Der Radverkehr hat in Soest eine große Bedeutung, welche im Sinne des Zielkonzepts weiter ge-

steigert werden soll. Die kompakte Siedlungsstruktur mit ihren kurzen Wegen bietet hierfür ideale 

Voraussetzungen. Das Nutzen des Rades im Alltag ist ein Beitrag zur Gesundheitsförderung, ist 

Schadstofffrei und auch eine kostengünstige Form der Mobilität. Als Gründungsmitglied der Ar-

beitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte und Kreise in NRW (AGFS) hat Soest 

immer wieder innovative Ideen hervorgebracht und umgesetzt. Durch einen Radverkehrs-

beauftragten ist die Förderung des Radverkehrs in Soest auch personell hinterlegt. Daher ist es 

Ziel, den Radverkehr in Soest auch weiterhin durch innovative und zeitgemäße Maßnahmen zu 

fördern und den Radverkehrsanteil dadurch weiter zu steigern. Berücksichtigt werden muss hier-

bei der Boom der Pedelecs, welcher auch die Reichweite des Radverkehrs erhöht.  

4.3.1 Qualifizierung des Radnetzes 

Soest verfügt bereits über ein dichtes Radwegenetz. Pedelecs boomen in Deutschland und sind 

auch in Soest immer häufiger anzutreffen. Was zunächst als Unterstützung für ältere Menschen 

Abnehmer fand, entwickelt sich durch neue Radformen und Übertragung auf den sportlichen Be-

reich immer mehr zu einem Lifestyleprodukt. Mittlerweile gibt es Pedelecs als Mountainbike oder 

E-Lastenräder in unterschiedlicher Ausprägung. 

Gleichzeitig wird auch durch die Politik der Radverkehr weiter gestärkt. Radschnellwege sind in 

Deutschland angekommen. Im Ruhrgebiet sind für den RS1 erste Teilstrecken eröffnet worden. 

Die Ansprüche der Radfahrer an die Infrastruktur wachsen ebenso. Damit Soest auch weiterhin als 

fahrradfreundliche Stadt mit zu den Antreibern gehört, gilt es entsprechend das Radnetz weiter-

zuentwickeln und zukunftsfähig zu machen. 

Zur Förderung des Radverkehrs gehört ein dichtes und attraktives Netz. Unter dem Stichwort 

Nahmobilität sollen insgesamt das Radfahren und das zu Fuß gehen gefördert werden. Maßnah-

men hierfür sind u. a. die Vermeidung von Konflikten zwischen Fußgängern und Radfahrern durch 

Führungsformen auf der Fahrbahn für den Radverkehr, Schließung der Netzlücken, Behebung von 

Mängeln, Querungshilfen und die Einrichtung neuer Fahrradstraßen. 
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Entwicklung von Velorouten als attraktive Radwegeverbindungen 

Velorouten sind ein zentraler Baustein des VEP um die Qualität des Radverkehrsnetzes in Soest 

weiter zu erhöhen. Als Grundgerüst ist in Abbildung 25 das Radroutennetz (blau) von Soest abge-

bildet. Dieses Netz umfasst die Wege, auf denen Radverkehr gebündelt werden soll. Ebenso sind 

dort die vorgesehenen Velorouten (rot) abgebildet, welche eine neue Qualität in das Soester Rad-

netz bringen und als Radialen den Radverkehr aus den Ortseilen/Nachbarstädten in die Kernstadt 

bündeln. Unter Velorouten werden in diesem Zusammenhang hochwertige (höhere Fahrge-

schwindigkeiten) Verbindungen für den Radverkehr verstanden, welche zukünftig folgende Krite-

rien erfüllen sollen: 

Á möglichst Kfz-freie bzw. -arme und direkte Führung 

Á möglichst Priorisierung an Kreuzungen im untergeordneten Straßennetz (z. B. in Wohnbe-

reichen) 

Á möglichst attraktiver (witterungsunabhängig, geringer Rollwiderstand) Belag (z. B. As-

phalt, phasenloses Pflaster etc.) 

Á Innerorts Beleuchtung (ggf. an Gefahrenpunkten auch außerorts10) 

Á im Siedlungsbereich möglichst getrennte Führung zur Vermeidung von Konflikten mit 

Fußgängern 

Abbildung 25: Velo- und Radrouten 

 
Quelle: Stadt Soest 

                                                           
10  Der Nutzen einer Beleuchtung für den Radverkehr außerhalb des Siedlungsbereichs, ist mit den Belangen des 

Naturschutzes (Lichtverschmutzung) sowie den Investitions- und Unterhaltungskosten abzuwägen, weshalb 
sich zunächst auf Gefahrenpunkte beschränkt wurde. 
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Teile der vorgesehenen Velorouten (z. B. West und Nordwest) haben schon heute eine große Be-

deutung für den Radverkehr in Soest. Hier geht es vor allem darum zu prüfen wie diese Routen 

weiter gestärkt werden können. Bausteine für die Weiterentwicklung und Einrichtung von Velo-

routen sind z. B. die Einrichtung von Fahrradstraßen, die Prüfung der Priorisierung an Kreuzungen 

im untergeordneten Straßennetz oder die Verbesserung der Querungen von Straßen des Haupt-

straßennetzes. Hilfestellung für die Gestaltung von sicheren Querungssituationen (sowohl mit als 

auch ohne Priorisierung) sind durch die AGFS-.ǊƻǎŎƘǸǊŜ αvǳŜǊǳƴƎǎǎǘŜƭƭŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ wŀŘǾŜǊƪŜƘǊά 

vorhanden (vgl. Abbildung 26)11.  

Für jede Route ist daher in der Folge des Verkehrsentwicklungsplans ein Konzept zur Umsetzung 

mit konkreten Maßnahmen zu entwickeln. Darüber hinaus sind diese Routen auch in Zukunft im-

mer wieder weiter und ggf. weitere zu entwickeln (auch in die Nachbarstädte). 

Abbildung 26: Beispiellösungen für Querungsstellen mit Bevorrechtigung des Radverkehrs 
(Tempo 30) 

  

Quelle: AGFS 2013: 19, 21 

Vorgesehen werden hierfür die folgenden sieben Routen (vgl. Abbildung 25): 

Á Veloroute Nord: Endloser Weg (ggf. Weiterführung zum Bahnhof) 

Á Veloroute Ost:  Bad Sassendorf ς Birkenweg ς Stadtpark ς Nottebohmweg 

Á Veloroute Südost: WLE-Trasse und Pengel-Anton-Radweg 

Á Veloroute Südwest: Deiringser Weg 

Á Veloroute West: Klinikum ς Meister-Conrad-Straße ς Beamtenlaufbahn 

Á Veloroute Nordwest: Oelmüllerweg 

Von besonderer Bedeutung ist die Veloroute Südost. Über die WLE-Trasse bietet sich die Chance, 

das Gewerbegebiet Südost durch das Fahrrad an den Bahnhof nahezu steigungsfrei anzubinden. 

Gleichzeitig ist diese Strecke auch für Freizeitradler attraktiv, da der Anschluss an den Radweg 

                                                           
11  http://agfs-nrw.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/AKQ_broschuere_web.pdf 
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entlang der Schledde hergestellt werden kann. Durch die Überschneidung von Berufs- und Frei-

zeitverkehr kann daher von einer hohen Nutzungsintensität auf dieser Strecke ausgegangen wer-

den. Durch die Förderrichtlinie Nahmobilität, welche einen Fördersatz von bis zu 75-80 % ermög-

licht, kann die Umsetzung auch mit vertretbarem finanziellem Aufwand erfolgen. 

Abbildung 27: Bevorrechtigung in untergeordneten Straßen ς Beispiel Bremen 

 

Quelle: Planersocietät 

Führung des Radverkehrs - Radverkehr auf der Fahrbahn 

Vor dem Hintergrund der oben skizzierten Entwicklungen (vgl. Kap. 4.3.1) sind gemeinsame Füh-

rungsformen von Fußgängern und Radfahrern auf baulichen Wegen im Seitenraum im Siedlungs-

bereich (unabhängig von der Benutzungspflicht) oftmals nicht mehr zeitgemäß. Die Empfehlungen 

für die Anlage von Radverkehrsanlagen (ERA 2010) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 

Verkehrswesen (FGSV) stellen den derzeitigen Stand der Technik für einen sicheren Radverkehr 

dar. In Nordrhein-Westfalen sind sie auch eine Voraussetzung zur Gewährung von Fördermitteln. 

Als Basis sehen die StVO (§2 Abs. 1) und die ERA 2010 die Führung des Radverkehrs als Mischver-

kehr mit dem Kfz-Verkehr auf der Fahrbahn vor. 
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Abbildung 28: Belastungsbereiche nach der ERA 2010 

 

Quelle: FGSV 2010: 19 

Erst in Abhängigkeit von u. a. Geschwindigkeit und Kfz-Belastungszahlen werden in der Folge die 

weiteren Führungsformen (Schutz-, Radfahrstreifen, Radweg) empfohlen (vgl. Abbildung 28). In 

Soest ist daher bei Ausbaumaßnahmen in Zukunft - auch vor dem Hintergrund eines effizienten 

Mitteleinsatzes - zunächst zu prüfen, ob eine Notwendigkeit für eine Radverkehrsanlage (baul. 

Radweg, Schutz- oder Radfahrstreifen) vorliegt. Die Grenze für die Führung des Radverkehrs im 

Mischverkehr auf der Fahrbahn bei Tempo 30 liegt laut ERA 2010 bei ca. 700-800 Kfz/ Std12. Bei 

der im Soester Straßensystem vorherrschenden Kfz-Belastung ist daher davon auszugehen, dass 

eine Radverkehrsanlage an Straßen mit Tempo 30 nur in Ausnahmefällen notwendig ist. Nach der 

StVO sind Radverkehrsanlagen in Tempo-30-Zonen zudem prinzipiell nicht zulässig. 

Oftmals werden nach wie vor Bordsteinradwege von vielen Menschen als sicherer empfunden im 

Vergleich zu Schutz- und Radfahrstreifen. Verkehrssicherheitsaspekte (z. B. Sichtbarkeit an Kreu-

zungen und Einmündungen, Verringerung der Benutzung in falscher Richtung), Flächenverfügbar-

keit sowie die vermiedenen Konflikte mit Fußgängern (im Vergleich von Führungsformen im Sei-

tenraum) sprechen aber in vielen Fällen im Siedlungsbereich für eine Führung auf der Fahrbahn 

mit Schutz- oder Radfahrstreifen. Von diesen Führungsformen profitiert daher auch der Fußver-

kehr, da die gemeinsamen Konflikte minimiert werden. Falls eine Radverkehrsanlage notwendig 

ist, hat im Sinne der Förderung von Rad- und Fußverkehr die Herstellung einer eigenen Radver-

kehrsanlage als Schutz- oder Radfahrstreifen Priorität vor gemeinsamen Anlagen. Bei den vorhan-

denen baulichen Radwegen ist zudem die Benutzungspflicht der Wege (Zeichen 237, 240 oder 

241) für den Radverkehr kurzfristig zu überprüfen. 

                                                           
12  Bei innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen je nach Breite auch bereits bei > 400 Kfz/h 
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Abbildung 29: Zuordnung der Führungsformen zu den Belastungsbereichen bei Stadtstraßen 
nach ERA 2010 

 

Quelle: FGSV 2010: 18 

Schließung von Netzlücken und Beseitigung von Schäden 

Die in der Analyse nach der ERA 2010 (siehe oben) festgestellten Netzlücken, gilt es in der Zukunft 

Schritt für Schritt zu schließen (vgl. Abbildung 30). Eine besondere Bedeutung hat hierbei die An-

bindung der Ortsteile, da viele Routen des Radverkehrs über Straßen mit einem hohen Geschwin-

digkeitsniveau führen sowie Maßnahmen an stark durch den Kfz-Verkehr belasteten Straßen. Mit 

dem Herzog-Adolf-Weg konnte 2015 bereits eine wichtige Netzlücke geschlossen werden. Zur Er-

höhung der Durchlässigkeit ist auch weiterhin die Öffnung von Einbahnstraßen für den Radver-

kehr zu prüfen. Eine hohe Priorität hat die Schließung der folgenden Netzlücken: 

Á Brunowall 

Á Aldegreverwall und Freiligrathwall 

Á Hiddingser Weg (B229 ς Brunowall) 

Á L670 Hiddingser Weg (innerorts) 

Á L747 Opmünder Weg (Rigaring ς Lange Wende) 

Á L670 Hammer Landstraße (insbesondere auf dem Landesnetz) 

Á B229 (Lanner ς Kreuzpfad) 

Á L745 (An der Lanner) 

In der Analyse wurden Mängel und Schäden an bestehenden Radverkehrsanlagen identifiziert. 

Dabei ist aber grundsätzlich festzuhalten, dass die dort festgehaltenen Mängel eine Momentauf-

nahme darstellen. Die Beseitigung von Mängeln und Schäden ist eine Daueraufgabe, welche ge-
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meinsam mit den anderen Baulastträgern (Kreis und Straßen.NRW) kontinuierlich zu erfüllen ist. 

Eine hohe Priorität hat die Beseitigung von Mängeln auf den folgenden Straßenabschnitten: 

Á Fahrradstraße Steingraben / Roßkampffsgasse 

Á Walburger-Osthofen-Wallstraße (Bereich gegenüber Parkplatz Osthofentor) 

Á Arnsberger Str. (Dasselwall ς B229) 

Á K43 Sassendorfer Weg 

Á B229 (Lübecker Ring, Rigaring) 

Á Westenhellweg 

Á Senator-Schwartz-Ring (nördl. L969) 

Abbildung 30: Maßnahmen im Radnetz 

 

Quelle: Stadt Soest 

Verstärkter Einsatz von Fahrradstraßen 

Fahrradstraßen sind primär dem Radverkehr vorbehaltene Fahrbahnen, die speziell gekennzeich-

net sind. Andere Fahrzeuge (z. B. Kraftfahrzeugverkehr, Inline-Skater) sind ausnahmsweise zuge-

lassen, sofern dies durch ein entsprechendes Zusatzzeichen geregelt ist (vgl. Abbildung 31). Auf 

Fahrradstraßen gilt für alle Fahrzeuge eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der Kfz-Verkehr 

ist in der Regel zugelassen, muss bei Bedarf seine Geschwindigkeit jedoch weiter verringern, um 

den Radverkehr nicht zu behindern oder zu gefährden. Radfahrer dürfen auf Fahrradstraßen ne-
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beneinander fahren. Auffällige Bodenmarkierungen (möglichst einheitlich zur Wiedererkennbar-

keit) unterstreichen die Vorrangstellung. 

Abbildung 31: Fahrradstraße Knippingweg 

 

 

Quelle: Stadt Soest 

Fahrradstraßen werden auf Hauptverbindungen des Radverkehrs bzw. bei hohem Radverkehrs-

aufkommen eingerichtet. Daher sind sie insbesondere im direkten Zulauf von weiterführenden 

Schulen und auf den Velorouten zweckmäßig. Die Einrichtung von weiteren Fahrradstraßen wird 

daher auf den folgenden Abschnitten empfohlen (vgl. Abbildung 30): 

Á Windmühlenweg (Brunowall ς B229) 

Á Rüthener Straße u. Müllingser Weg (nördl. Rüthener Straße) 

Á Geschwister-Scholl-Straße 

Á innere Wallstraßen (bei Umgestaltung überprüfen) 

Á Velorouten (z. B. Oelmüllerweg und Deiringser Weg) 

Weitere Fahrradstraßen können zweckmäßig sein (z. B. im Umfeld der Fachhochschule). Bei der 

Einrichtung von Fahrradstraßen sollte zudem die Möglichkeit der Priorisierung (durch Beschilde-

rung oder baulich) des Radverkehrs an Kreuzungen im untergeordneten Straßennetz (insbesonde-

re in Tempo-30-Zonen) geprüft werden (siehe oben). 

Querungshilfen an Radwegenden 

Auf den Routen des Radverkehrs sind an bisher ungesicherten Querungsstellen mit dem Haupt-

straßennetz Querungshilfen für den Radverkehr zweckmäßig. Darüber hinaus ermöglichen und 

unterstützen sie regelkonformes Verhalten der Radfahrer (Verminderung der Benutzung entgegen 

der erlaubten Richtung). Diese sind so zu gestalten, dass sie auch Fußgängern zu Gute kommen 

und daher entsprechend barrierefrei auszugestalten. Im Bereich von Ortseingängen tragen sie 
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auch zu angepassten Geschwindigkeiten bei und sind ein Element zur Ortseingangsgestaltung. 

Querungshilfen für den Radverkehr sind auf folgenden Straßen vorgesehen (vgl. Abbildung 30): 

Á L969 westl. Ortseingang Ostönnen 

Á L969 westl. Ortseingang Ampen 

Á L969 Rettungszentrum (bereits geplant) 

Á B229 Paderborner Landstraße 

Á L670 Londonring 

Á L747 Hattroper Weg: OA Ri. Hattrop 

Á Overweg 

Á K20 nördl. Ortseingang Deiringsen 

Verbesserte Radverkehrsführung an Kreuzungen und Einmündungen 

Viele Unfälle unter Beteiligung von Radfahrern finden in Soest wie in vielen anderen Städten an 

Einmündungen und Kreuzungen statt. Die Verbesserung der Radverkehrsführung an Kreuzungen 

und Einmündungen ist somit einerseits ein wichtiges Element zur Erhöhung der Verkehrssicher-

heit, andererseits ist hierdurch auch ein Komfortgewinn für Radfahrer möglich. Besonders negativ 

sind hierbei Kreuzungen mit eigenen Rechtsabbiegefahrbahnen (wie z. B. Paderborner Landstraße 

/ Rigaring) und Dreiecksinsel durch ihre erhöhte Zahl von Konfliktpunkten. Ebenso wird durch die 

Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn, die Nutzung in falscher Richtung minimiert. Auch 

deshalb sind diese Führungsformen der Führung im Seitenraum vorzuziehen (siehe oben). Bei der 

Führung des Radverkehrs an Kreuzungspunkten sind folgende Maßnahmen nach der ERA 2010 

zweckmäßig: 

Á Verringerung der Abbiegegeschwindigkeit durch einen engeren Kurvenradius 

Á Vorrang des Radverkehrs bei der Querung von Rechtsabbiegefahrbahnen durch eine di-

rekte Führung und ggf. Blinklicht 

Á Markierung und ggf. Einfärbung von Radverkehrsfurten 

Á Führung des geradeaus verkehrenden Radverkehrs auf der Fahrbahn (Mischverkehr, Rad-

fahr- oder Schutzstreifen) 

Á Führung des geradeaus fahrenden Radverkehrs auf Radwegen bzw. gemeinsamer Geh- 

und Radweg über nicht oder gering abgesetzte Radverkehrsfurten 

Á Bei Zweirichtungsradwegen sind diese durch die Markierung des Fahrradsymbols mit 

Richtungspfeil sowie der entsprechenden Beschilderung (Zeichen 205 StVO mit Zusatzzei-

chen 1000-33) zu kennzeichnen 

Zudem wurden mit dem Senator-Schwartz-Ring, dem Rigaring und der Niederbergheimer Straße 

drei Bereiche benannt, an denen eine Standardisierte Gestaltung der Kreuzungen (siehe oben) 

und Einmündungen (einheitliche Markierung, ggf. Einfärbung) erfolgen sollte, um die Verkehrssi-

cherheit weiter zu erhöhen (vgl. Abbildung 30). In der Niederbergheimer Straße sollte im Rahmen 

eines zukünftigen Straßenbaus zudem ein aufbrechen der geradlinigen Gestaltung geprüft wer-

den. 
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Im Zuge der Velorouten sowie entlang der Gräfte (Wallentwicklungskonzept) und im Übergang zur 

inneren Wallstraße sind die Kreuzungen radfahrerfreundlicher zu gestalten (vgl. Abbildung 30). 

Hier sind auch Bevorrechtigungen für den Radverkehr zu prüfen. Hilfestellung bei der Gestaltung 

dieser Bereiche gibt die AGFS-.ǊƻǎŎƘǸǊŜ αvǳŜǊǳƴƎǎǎǘŜƭƭŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ wŀŘǾŜǊƪŜƘǊά όsiehe oben). 

Ebenso kann an Kreuzungen der Radverkehr durch die auch in Soest bereits angewendeten Auf-

stellbereiche (z. B. Niederbergheimer Straße, Walburger Unterführung, vgl. Abbildung 32) und ei-

genen Abbiegespuren (z. B. Dominikanerstraße) weiter gefördert werden. 

Abbildung 32: Walburger Unterführung u. Niederbergheimer Straße 

  

Quelle: Stadt Soest 

Ein weiteres Element sind die Lichtsignalanlagen (LSA) / Ampeln. Kurze Wartezeiten sind hier ein 

Qualitätsmerkmal. Negativ aufgefallen sind daher die LSA, welche nur auf Anforderung für Rad-

fahrer und Fußgänger auf grün schalten. Im Rahmen der Prüfung der Ampelschaltungen ist auch 

dieser Mangel zu beheben, um Rotlichtverstößen und Benutzung von Radwegen entgegen der 

Richtung vorzubeugen. Erfreulich ist, dass bereits im Rahmen der Erstellung des VEP die LSA an 

den Kreuzungen Senator-Schwartz-Ring / L969 Werler Landstraße, B229 Arnsberger Straße / L969 

Wisby Ring und L969 Werler Landstraße / Clevische Straße umgestellt werden konnten. 

Freigabe der Fußgängerzone 

Die Fußgängerzone stellt für Radfahrer heute eine Barriere innerhalb der Altstadt dar. In vielen 

Städten sind Fußgängerzonen ganz oder teilweise frei gegeben für den Radverkehr. In Soest ist 

dies zwischen 18.30 Uhr und 8 Uhr ebenfalls der Fall. Allerdings ist das vorhandene Zeitfenster 

sehr restriktiv und schließt insbesondere morgens einen Teil der Berufstätigen und Schüler zu Zei-

ten noch geschlossener Geschäfte aus.  

Bei der Öffnung einer Fußgängerzone sind die Interessen der Fußgänger und Radfahrer abzuwä-

gen. Daher wird für Soest eine moderate Erweiterung der Zeiten empfohlen. Orientierung soll die 

Freigabe für den Lieferverkehr sein. Eine Ausweitung der Freigabe auf 18.00 ς 10.30 Uhr stellt ei-

nen sinnvollen Kompromiss dar. An Markttagen ist der Bereich des Marktes auf der Rathausstraße 

(Salzbrink ς Domplatz) und dem Domplatz jedoch heraus zu nehmen. 
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Ergänzung der Beschilderung des Radnetz Südwestfalen 

Soest verfügt, durch die vorhandene Beschilderung des Landes und die Erweiterung durch das 

Radnetz Südwestfalen, über ein dichtes Netz beschilderter Radrouten. Dieses ermöglicht das Fah-

ren ohne Karte oder Navigationsgerät und ist hiermit gleichermaßen für den Alltags- wie Freizeit-

verkehr komfortabel und hoch attraktiv. Das mit dem Radnetz Südwestfalen 2015 eingeführte 

Knotenpunktsystem vereinfacht dieses System weiter. Beim Knotenpunktsystem müssen sich die 

Radfahrer nur die auf der gewünschten Route befindlichen Knotenpunktnummern mer-

ken/notieren. Hierdurch können leicht eigene Routen zusammengestellt werden. Das vorhandene 

Netz benötigt nur noch wenige Ergänzungen, welche vor allem zur Anbindung der Ortsteile (auch 

untereinander) und Einbindung der Velorouten benötigt werden. Folgende Routen sind zu ergän-

zen, welche auch in Abbildung 34 dargestellt werden: 

Á Boleweg ς Ampen 

Á Hattrop ς Oelmüllerweg ς Heinsbergplatz 

Á Hattrop ς Eselsweg ς Bahnhof 

Á Deiringsen ς Meiningsen 

Á Endloser Weg ς Meckingsen 

Á Katrop ς Oestinghauser Str. ς Lühringsen 

Á Oestinghausen ς Oestinghauser Straße 

Á WLE-Trasse 

Á Grandweg (Lütgen-Grandweg ς Brunowall) 

Abbildung 33: Knotenpunktsystem 

  

Quelle: Stadt Soest 
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Abbildung 34: Radverkehrsanlagen und Radnetz NRW 2030 

 

Quelle: Stadt Soest 

4.3.2 Marketing, Service und Information 

Die Stärkung des Radverkehrs ist unter den Stichworten Spaß, Gesundheitsförderung, Stärkung 

der lokalen Nahversorgung, Entlastung von Kfz-Verkehr und damit der Reduktion von Luftschad-

stoffen, CO2 und Lärm positiv besetzt. Dieses gilt es zu nutzen und entsprechend zu transportie-

ren. Mit dem Sattelfest verfügt Soest bereits über eine jährliche große Veranstaltung zum Radver-

kehr. Dieses gilt es durch weitere Maßnahmen zu ergänzen, um die Potenziale des Radverkehrs in 

Soest vollständig zu nutzen. 

Á Fortführung des Sattelfests 

Á CƻǊǘŦǸƘǊǳƴƎ ŘŜǊ !ƪǘƛƻƴ αaƛǘ ŘŜƳ wŀŘ ȊǳǊ !ǊōŜƛǘά ōŜƛ ŘŜǊ Stadtverwaltung (vgl. Kap. 4.9) 

Á LƴƛǘƛƛŜǊǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ²ŜǘǘōŜǿŜǊōǎ α{ŎƘǳƭŜ Ƴƛǘ ŘŜƴ ƳŜƛǎǘŜƴ wŀŘŦŀƘǊŜǊƴά 

Á .ŜǘŜƛƭƛƎǳƴƎ ŀƴ ŘŜǊ YŀƳǇŀƎƴŜ α{ǘŀŘǘǊŀŘŜƭƴά 

Á Durchführung von AGFS-Kampagnen wie z. .Φ αbǳǊ !ǊƳƭŜǳŎƘǘŜǊ ŦŀƘǊŜƴ ƻƘƴŜ [ƛŎƘǘάΣ αLŎƘ 

bin die Energieά όǾƎƭΦ Kap. 4.5.2) 

Neben diesen konkreten Maßnahmen sind auch weitere Aktionen rund um das Radfahren denk-

bar und zu empfehlen. Beispielsweise könnte das Thema Radfahren bei schlechtem Wetter aufge-

griffen werden durch die Verteilung von Sattelschützern, Regencapes etc. mit dem Soester Schlüs-

sel. Überschneidungen bestehen bei diesen aŀǖƴŀƘƳŜƴ Ƴƛǘ ŘŜƴ IŀƴŘƭǳƴƎǎŦŜƭŘŜǊƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎǎi-
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ŎƘŜǊƘŜƛǘά ǳƴŘ αaƻōƛƭƛǘŅǘǎƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘάΣ ǿŜǎƘŀƭō ŘƛŜǎŜ und die entsprechenden Akteure bei den 

Planungen von Maßnahmen zu berücksichtigen sind. Gleiches gilt für die Verknüpfung mit ande-

ǊŜƴ ±ŜǊƪŜƘǊǎƳƛǘǘŜƭƴΣ ǿŜƭŎƘŜ ƛƴ ŘŜƴ IŀƴŘƭǳƴƎǎŦŜƭŘŜǊƴ α.ǳǎ ǳƴŘ .ŀƘƴά όǾƎƭΦ YŀǇΦ 4.2ύ ǎƻǿƛŜ αLn-

ǘŜǊƳƻŘŀƭŜ {ŎƘƴƛǘǘǎǘŜƭƭŜƴά όǾƎƭΦ Kap. 4.7) weitere Maßnahmen wie die Radmitnahme in Bus und 

Bahn oder Abstellanlagen enthalten. 

Baustellenbeschilderung 

Sowohl im Rahmen der Beteiligung als auch durch den mehrfach durchgeführten ADFC-

Fahrradklimatest wurde immer wieder die mangelhafte Beschilderung für den Radverkehr bei 

Baustellen thematisiert. Die AGFS bietet über eine eigene Broschüre13 bereits seit 2006 Hilfestel-

lung zu diesem Thema. Dabei gilt u. a. der DǊǳƴŘǎŀǘȊ α5ŀǎ ½ǳǎŀǘȊǎŎƘƛƭŘ ΰwŀŘŦŀƘǊŜǊ ŀōǎǘŜƛƎŜƴΨ soll 

ƛƴ ŘŜǊ ǘŅƎƭƛŎƘŜƴ tǊŀȄƛǎ ƴƛŎƘǘ ƳŜƘǊ ǾŜǊǿŜƴŘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦά ό!DC{ нллфΥ нύΦ 9ƛƴŜ ƪƻƴǎŜǉǳŜƴǘŜ !ƴǿŜn-

dung der Broschüre kommt dabei nicht nur Radfahrern entgegen. Sie berücksichtigt ebenfalls die 

Bedürfnisse von Fußgängern, Eltern mit Kinderwagen, Menschen mit Rollatoren und mobilitäts-

eingeschränkten Personen. In die gleiche Richtung geht auch der frisch erarbeitete Leitfaden der 

Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK), welcher zudem auch direkt 

anwendbare Musterpläne enthält14. 

Abbildung 35: Baustellenbeschilderung Broschüren von AGFS und AGFK 

  

Quelle: AGFS 2009 und AGFK 2015 

                                                           
13  AGFS 2009: Baustellenabsicherung im Bereich von Geh- und Radwegen. Krefeld 
14  AGFK 2015: Leitfaden Baustellen ς Führung von Fuß- und Radverkehr im Baustellenbereich Vollzugsempfeh-

lungen. Erlangen 
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Gepäckschließfächer an Stellplatzanlagen in der Altstadt 

Gepäckschließfächer insbesondere für die Altstadt wurden im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 

thematisiert. An den Mobilitätsstationen (vgl. Kap. 4.7.1) sind sie - ggf. in Kombination mit Lade-

möglichkeiten - berücksichtigt. Schließfächer werden vorwiegend von touristischen Radfahrern 

während eines Tagesbesuchs genutzt. Zur Aufstellung von Gepäckschließfächern an Radabstellan-

lagen in der Altstadt kann daher ein tragfähiges Konzept für einige zentrale Standorte mit touristi-

schem Bezug gemeinsam mit einem Betreiber entwickelt werden. Dabei sind die städtebaulichen 

Besonderheiten der Altstadt und die Anforderungen der Kirmes zu berücksichtigen. Zu berück-

sichtigen und nicht zu unterschätzen ist der Unterhaltungs- und Betreuungsaufwand (Vandalis-

mus, Witterungsschäden, Organisation etc.). 

4.4 Barrierefreiheit und Fußverkehr 

Zu Fuß gehen ist Basismobilität. Jeder Weg, egal mit welchem Verkehrsmittel er fortgesetzt wird, 

beginnt zu Fuß. Es ist weitestgehend kostenlos, jederzeit erschwinglich, produziert weder Schad-

stoffe noch Lärm und Fußgänger haben von allen Verkehrsteilnehmern den geringsten Flächen-

bedarf. Zu Fuß gehen ist ein wichtiger Bestandteil der selbstständigen Mobilität v. a. für Kinder, äl-

tere oder mobilitätseingeschränkte Person. Es ist aber auch ein Element der Gesundheitsvorsorge. 

Dies haben auch die Krankenkassen erkannt, welche zum Teil Schrittzähler fördern. 8.000 - 10.000 

Schritte am Tag helfen dabei z. B. Übergewicht und Herzkreislauferkrankungen entgegenzuwirken. 

Fußgänger tragen aber auch zur Urbanität und Belebung einer Stadt bei und schaffen Standort-

vorteile für Handel, Dienstleistung sowie Tourismus und sind Bestandteil eines attraktiven Woh-

numfelds. Voraussetzung hierfür sind kurze Entfernungen zu Zielen (z.B. Nahversorgung), attrakti-

ve und sichere Wege sowie geringe Restriktionen wie z. B. Wartezeiten an Lichtsignalanlagen. 

.ŀǊǊƛŜǊŜŦǊŜƛƘŜƛǘ ƪƻƳƳǘ ƛƳ {ƛƴƴŜ ŜƛƴŜǎ α5ŜǎƛƎƴǎ ŦǸǊ ŀƭƭŜά ƧŜŘŜƳ Ȋǳ DǳǘŜΦ bŜōŜƴ 9ƭǘŜǊƴ Ƴƛǘ YƛƴŘŜr-

wagen, Reisenden mit Rollkoffern, älteren Menschen mit Rollatoren sind auch Menschen mit ei-

ner krankheitsbedingten Einschränkung in ihrer Mobilität auf barrierefreie Verkehrsanlagen an-

gewiesen. In ihrem strategischen Zukunftsprogramm hält die Stadt zum Thema Barrierefreiheit 

fest: 

α5ŜǊ ŘŜƳƻƎǊŀŦƛǎŎƘŜ ²ŀƴŘŜƭ ǎƻǿƛŜ ŘƛŜ ƎƭŜƛŎƘōŜǊŜŎƘǘƛƎǘŜ ¢ŜƛƭƘŀōŜ Ǿƻƴ aŜƴǎŎƘŜƴΣ ŘƛŜ .ŀǊǊƛŜǊŜŦǊŜi-

heit benötigen, am gesellschaftlichen Leben (Inklusion) werden in Soest bei allen Planungen, Kon-

zepten und Überlegungen einbezogen. Die Infrastruktur zum Leben und Wohnen im Alter ist wei-

ǘŜǊȊǳŜƴǘǿƛŎƪŜƭƴΦά15  

Barrierefreiheit ist ein Querschnittsthema, weshalb es auch in anderen Handlungsfeldern des VEP 

Berücksichtigung findet. Die Aspekte barrierefreie Haltestellen und Fahrzeuge werden im Kap. 

4.2.2 behandelt. 

                                                           
15  Stadt Soest 2015 c 
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Fußgängerfreundliche Siedlungsstruktur 

Basis für die Förderung des zu Fuß Gehens und der Barrierefreiheit, ist eine Siedlungsstruktur mit 

entsprechend kurzen Wegen. Diese ermöglicht und fördert eigenständige Mobilität insbesondere 

bei mobilitätseingeschränkten Personen und Kindern. Hierzu gehört auch, dass die Ziele des tägli-

chen Lebens wie Nahversorgungsstandorte oder öffentliche Einrichtungen auf entsprechend fuß-

gängerfreundlichen Wegen zu erreichen sind. Förderlich sind dazu dezentrale Einkaufsstandorte. 

Soest hat mit seiner kreisförmigen Siedlungsstruktur bereits gute Voraussetzungen. Diese gilt es 

weiter zu erhalten und zu stärken. 

Entwicklung der Walburger Unterführung 

Die Walburger Unterführung stellt für alle Verkehrsteilnehmer ein Nadelöhr von und in Richtung 

Norden dar. Verkehrsanlagen für alle Verkehrsteilnehmer sind vorhanden. Die Unterführung wur-

de 2013 durch ein neues Beleuchtungskonzept attraktiver gestaltet. Gleichwohl bleibt die über-

führende Bahntrasse eine städtebauliche Barriere im Stadtgebiet. Daher wird empfohlen die Un-

terführung langfristig auf die notwendige Länge zu reduzieren und ggf. eine Verbreiterung anzu-

streben. 

Abbildung 36: Walburger Unterführung 

 

Quelle: Stadt Soest 

4.4.1 Attraktive barrierefreie Wege für Fußgänger 

Zur Förderung des Fußverkehrs sind attraktive Wege mit einer entsprechenden städtebaulichen 

Qualität, welche Lust auf Aufenthalt und das zu Fuß gehen machen, die Grundvoraussetzung. 
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Hierzu ist der entsprechende Platzbedarf von Fußgängern, Familien mit Kinderwagen und mobili-

tätseingeschränkten Personen, die durch Gehhilfen oder Rollatoren höhere Anforderungen an 

den Straßenraum stellen zu berücksichtigen. Als Fußgänger- und fahrradfreundliche Stadt, ist dies 

in Soest weiter voran zu forcieren. 

Ausreichende Gehwegbreiten 

Die Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt06) der FGSV sieht eine Mindestbreite von 

2,50 m für Gehwege vor16. Diese Breite berücksichtigt das Begegnen zweier Fußgänger und die 

entsprechenden Sicherheitsräume. Ebenso wird hierdurch das in der StVO vorgesehene Radfah-

ren von Kindern bis zu 10 Jahren auf dem Gehweg ermöglicht. Aktuell sieht das Bundesverkehrs-

ministerium zudem eine Klarstellung hinsichtlich der Begleitung von Kindern durch Eltern vor, 

welche dann ebenfalls ihre Kinder auf dem Gehweg begleiten können. 

Da gerade in Soest diese Breite oftmals im Bestand nicht erreicht werden kann, sieht die RASt06 

ein Verfahren vor, welches die Interessen der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer und des 

Städtebaus berücksichtigt. Die sog. städtebauliche Bemessung stellt die notwendige Fahrbahn-

breite für den Kfz-Verkehr (auch Busverkehr) dem der Seitenräume gegenüber (vgl. Abbildung 37). 

Ziel ist eine Gestaltung vom Rand ausgehend. Als städtebaulich und für Fußgänger attraktiv wird 

daher ein Verhältnis von 30 : 40 : 30 für das Verhältnis von Seitenraum : Fahrbahn : Seitenraum 

angesehen. Im Rahmen der städtebaulichen Bemessung ist bei nicht ausreichender Querschnitts-

breite dann eine sinnvolle Kompromisslösung zu entwickeln, welche auch die Anforderungen der 

Barrierefreiheit einschließt. Hierzu ist weiterhin die enge Absprache mit der BAKS zu suchen. 

In der jüngeren Vergangenheit haben sich zudem weiche Lösungen wie z. B. Shared-Space oder 

Begegnungszonen, welche eine gemeinsame Nutzung durch die verschiedenen Verkehrsteilneh-

mer beinhalten entwickelt. Auch in Soest sind ähnliche Bereiche durchaus schon vorhanden wie 

z. B. der Potsdamer Platz oder viele verkehrsarme Altstadtgassen. Solche Zwischenformen zwi-

schen den klassischen Straßen mit Hochbord und dem verkehrsberuhigten Bereich ohne Separati-

on bieten sich vor allem in der Altstadt an, welche von äußerst engen Straßenquerschnitten ge-

prägt und oftmals dadurch keine Barrierefreiheit vorhanden ist. Ebenso können Erschließungs-

straßen der Wohngebiete (bei Tempo 30) nach der RASt06 auch im Mischprinzip gestaltet wer-

den, vorausgesetzt es werden geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen vorgesehen. 

                                                           
16  Ausgenommen sind enge dörfliche Hauptstraßen. Aufgrund des geringen Fußgängeraufkommens kann hier 

die Reduzierung auf 1,50m zweckmäßig sein. 
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Abbildung 37: Städtebauliche Bemessung nach RASt06 

 

Quelle: FGSV 2006b: 21  

Ergänzungen im Fußwegenetz 

In Soest sind erfreulicherweise nur wenige Bereiche ohne entsprechende Gehwege vorhanden. 

Diese sind durch entsprechende Wege zu schließen. Dies gilt auch für die Ortsdurchfahrten in den 

Ortsteilen. Hier können auch Markierungslösungen zweckmäßig sein, um eine schnelle Umsetz-

barkeit zu gewährleisten. Die Ergänzungen im Wegenetz sind in Abbildung 39 dargestellt. Mit dem 

Hesweg in Meiningsen konnte im Sommer 2015 bereits eine Netzlücke aus der Analyse geschlos-

sen werden. 

Sitz- und Spielrouten 

Zur Attraktivität des öffentlichen Raumes gehören auch Orte zum Verweilen. Gerade für einen Teil 

der älteren Menschen sind Sitzmöglichkeiten in entsprechenden Abständen Voraussetzung für 

Mobilität bzw. können den Aktivitätsradius deutlich erhöhen. Neben den klassischen Aufstellung-
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sorten von Bänken in Parks sind Sitzmöglichkeiten daher in Geschäftsbereichen und in der Zuwe-

gung zu diesen sinnvoll.  

Bei der Entwicklung von Sitzrouten sollte eine mögliche Multifunktionalität einfließen. Durch 

Formen von Sitzmöbeln jenseits der klassischen Bank kann dies sowohl ein Spielelement für Kin-

der wie auch eine Sitzmöglichkeit für andere darstellen. Die Stadt Griesheim hat z. B. bei der Ent-

wicklung Ǿƻƴ {ǇƛŜƭǊƻǳǘŜƴΣ ǿŜƭŎƘŜ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ YƻƴȊŜǇǘ α.ŜǎǇƛŜƭōŀǊŜ {ǘŀŘǘά ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘ ǿǳǊŘŜƴ ŦŜǎt-

gestellt, dass die aufgestellten Elemente auch von Älteren zum Sitzen genutzt werden. So kann ein 

Sitzwürfel z. B. gleichzeitig auch als Spielobjekt für Kinder genutzt werden. 

Abbildung 38: Sitz- und Spielelemente in der Fußgängerzone in Meppen 

 

Quelle: Planersocietät 

In regelmäßigen Abständen angeordnet entstehen auf diese Weise Sitzrouten durch die Stadt, die 

einerseits die Hin- und Rückwege zum Zielort bequemer und barrierefreier machen und anderer-

seits die Aufenthaltsqualität vor Ort selbst steigern. Hierdurch wird einerseits eine Stadt span-

nend für Kinder und andererseits auch erlebbar für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.  

In Soest bieten sich hierfür vor allem die Fußgängerzone (inklusive Seitenbereiche) sowie die Gräf-

te an. Hier kommt die Alltagsmobilität der Soester mit der der Touristen zusammen. Bei der Ent-

wicklung der Routen ist es sinnvoll auch privates Engagement mit einzubeziehen. Einzelhändler, 

Künstler etc. sollten als Partner gesucht werden. Insbesondere im Bereich der durch die Soester 

Allerheiligenkirmes genutzt wird könnten die entsprechenden Elemente auch mobil gestaltet 

werden, so dass diese außerhalb des Ladenschlusses im Geschäft aufbewahrt werden. 

Trennung von Fußgängern und Radfahrern 

Die Verbände FUSS e.V. und ADFC haben die Notwendigkeit der Trennung von Fußgängern und 

wŀŘŦŀƘǊŜǊƴ ōŜǊŜƛǘǎ нлмл ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘ ƛƴ ŜƛƴŜǊ tǊŜǎǎŜƳƛǘǘŜƛƭǳƴƎ αCǳǖƎŅƴƎŜǊ ǳƴŘ wŀŘŦŀƘǊŜǊ ōǊŀǳŎƘŜƴ 
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ŜƛƎŜƴŜ ²ŜƎŜά ȊǳƳ !ǳǎŘǊǳŎƪ ƎŜōǊŀŎƘǘ17. Sie fordern den Radverkehr durch geeignete Maßnah-

men (z. B. Temporeduzierung, Schutz-/Radfahrstreifen) auf der Fahrbahn zu führen. 

Die auch in Soest noch vorhandene Führung des Radverkehrs auf Bordsteinradwegen führt auf-

grund der Geschwindigkeitsdifferenz zu Konfliktsituationen mit Fußgängern. Fußgänger fühlen 

sich oftmals durch Radfahrer bedrängt. Radfahrer werden wiederum bei einer Führung auf Bord-

steinradwegen im Siedlungsbereich durch den Fußverkehr ausgebremst. Daher ist für den Radver-

kehr die verstärkte Führung mit dem fließenden Kfz-Verkehr auf der Fahrbahn zu empfehlen (vgl. 

Kap. 4.3.1). Dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund der steigenden E-Mobilität im Rad-

verkehr, welche auch neue Fahrradformen wie Lastenräder und Anhänger fördert. Darüber hinaus 

wird durch eigene Wege, die Qualität und die Sicherheit des Fußverkehrs, im Sinne einer umfas-

senden Förderung der Nahmobilität, weiter erhöht. 

Barrierefreie Oberflächen 

In der Soester Altstadt ist der Spagat zwischen historisch passender Gestaltung und der notwen-

digen Barrierefreiheit herzustellen. Barrierefreiheit trotz, auch in Zukunft gepflasterten Bereichen, 

kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Derzeit wird eine Leitlinie zur Oberflächengestal-

tung erarbeitet, welche hierfür Aussagen treffen wird. 

Stärkere Kontrollen bei Gehwegparken in der Altstadt 

Die oftmals knapp bemessen Fußwege innerhalb der Altstadt werden oftmals noch durch parken-

de Autos unpassierbar. Dieses ist in einer fußgängerfreundlichen Stadt wie Soest weiterhin durch 

verstärkte Kontrollen zu unterbinden. 

Guide4Blind weiterentwickeln 

Das Projekt Guide4Blind bzw. Nav4Blind ist in der Bestandsanalyse als Positivbeispiel benannt 

worden. Gemeinsam mit dem Kreis sollte daher eine Weiterentwicklung bzw. räumliche Ausdeh-

nung über die Altstadt hinaus vorgenommen werden. 

                                                           
17  http://www.adf c.de/presse/pressemitteilungen/archiv-1-halbjahr-2010/gemeinsam-genutzte-geh--und-

radwege-sorgen-fuer-konflikte zugegriffen am 11.12.2015 
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Abbildung 39: Maßnahmen für Fußgänger 

 

Quelle: Stadt Soest 

4.4.2 Kreuzungen und Querungssituationen 

Fußgängerfreundliche Kreuzungen 

Für Fußgänger sind an Kreuzungen möglichst direkte Wege und geringe Wartezeiten beim Queren 

der Fahrbahn neben der Sicherheit der Querung entscheidend. Kreuzungen mit Dreiecksinseln 

und eigener Rechtsabbiegespur haben eine weitere Querungsstelle für Fußgänger und Radfahrer 

und sind daher unkomfortabel und oftmals Unfallanfällig. Aus diesen Gründen sind sie daher im 

Siedlungsbereich nach der RASt06 - insbesondere unsignalisiert - zu vermeiden (vgl. FGSV 2006b: 

122). In Abbildung 39 sind die Kreuzungspunkte dargestellt, welche langfristig zurückgebaut wer-

den bzw. ein Rückbau geprüft werden sollte. Eine hohe Priorität hat hierbei die Kreuzung K20 Dei-

ringser Weg / Emdenstraße, da hier durch einen Kreisverkehr auch Verbesserungen für den Kfz-

Verkehr (vgl. Kap. 4.1.2) und die Veloroute Südwest (vgl. Kap. 4.3.1) erzielt werden können. Kurz-

fristig sollte am einzigen Rechtsabbiegestreifen mit Dreiecksinsel am Knoten K10 Bergenring / 

L670 Hammer Landstraße eine Signalisierung oder ein Fußgängerüberweg geprüft werden. 

An der Kreuzung Grandwegertor / Immermannwall / Niederbergheimer Straße sind die Fußgän-

geranlagen (Schülerverkehr) entsprechend zu erweitern und die Kreuzung kompakter zu gestal-

ten. 



Verkehrsentwicklungsplan Soest ς Endbericht 67 

Planersocietät | Stadtplanung Verkehrsplanung Kommunikation 

Abbildung 40: beispielhafte Stadttorsituation am Nöttentor nach dem Wallentwicklungskonzept 

 
Quelle: Stadt Soest 2015: 78 

Im Rahmen des Wallentwicklungskonzepts wurden viele der Tore zur Altstadt diskutiert und Maß-

nahmen entwickelt. Eine Maßnahme hiervon ist auch die Stärkung des Fuß- und Radverkehrs im 

Verlauf der Gräfte bzw. an den Querungen der Erschließungsstraßen der Altstadt sowie der inne-

ren Wallstraße. Beispielhaft ist dies in der Abbildung 40 für das Nöttentor dargestellt. Mit der Ge-

staltung wird einerseits die Bedeutung der Stadttore herausgestellt, als auch eine Bevorrechti-

gung für den Fuß- und Radverkehr hergestellt. 

Ampelschaltungen 

Die Wartezeiten an den Ampelanlagen werden von Fußgängern und Radfahrern auch in Soest 

oftmals als zu lang empfunden. Dies wurde auch mehrfach im Rahmen des Beteiligungsprozesses 

geäußert. Besonders störend sind Lichtsignalanlagen für Fußgänger und Radfahrer, welche nur 

nach Betätigung eines Signalgebers (Tasters) auf Grün, selbst bei gleichzeitiger Grünphase des pa-

rallelen Kfz-Verkehrs, schalten. Dies ist eine deutliche Einschränkung von Fußgängern und Radfah-

rern, welche im Sinne einer Förderung der Nahmobilität zu vermeiden ist und nicht mehr den 

Stand der Technik widerspiegelt. In den Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen (EFA) wird 

die Schaltung einer Fußgängerfreigabezeit auf Fußgängeranforderung nur bei äußerst seltenen 

Querungen von Fußgängern empfohlen. Generell sollte eine Fußgängeranforderung möglichst 

kurzfristig berücksichtigt werden (vgl. FGSV 2002: 24). Positiv ist, dass bereits im Verlauf des Erar-

beitungsprozesses des VEP diese Schaltungen an den Kreuzungen Arnsberger Straße / B229 Lübe-

cker Ring, L969 Werler Landstraße / Clevische Straße und Senator-Schwartz-Ring / L969 Werler 

Landstraße umgestellt werden konnten. Im Rahmen des bereits in Kap. 4.1 empfohlenen Gutach-

tens zur Überprüfungen der Ampelschaltungen ist daher auch die Verbesserung für Fußgänger 
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bzw. die Anpassung an heutige Standards unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit zu prüfen. 

Zu berücksichtigen sind nach den Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen (EFA) die folgen-

den Aspekte: 

Á Möglichst umgehende Schaltung (nach 7 Sek.) der Freigabezeit für Fußgänger bei bedarfs-

gesteuerten Fußgänger-[ƛŎƘǘǎƛƎƴŀƭŀƴƭŀƎŜƴΦ .Ŝƛ αDǊǸƴŜǊ ²ŜƭƭŜά ŦǸǊ ŘŜƴ YŦȊ-Verkehr längs-

tens 30 Sekunden. 

Á Vermeidung längerer Wartezeiten, da Fußgänger nach ca. 40 Sekunden die Sperrzeit häu-

figer missachten. 

Á !ǳŎƘ ōŜƛ {ǘǊŀǖŜƴ Ƴƛǘ αDǊǸƴŜǊ ²ŜƭƭŜά ƪǀƴƴŜƴ ƴƛŎƘǘ ŀǳǎƎŜƭŀǎǘŜǘŜ CŀƘǊȊŜǳƎǇƘŀǎŜƴ ŦǸǊ Cǳß-

gänger durch einen Phasenabbruch nach RiLSA genutzt werden.  

Á Sind Mittelinseln vorhanden, ist aus Sicherheitsgründen durch entsprechend ausreichen-

de Freigabezeiten dafür zu sorgen, dass Fußgänger möglichst ohne Halt auf der Mittelinsel 

die Straße in einem Zug queren können. 

Gleiches gilt für die vorhandenen reinen Fußgängerlichtsignalanlagen, welche bei anstehenden 

Erneuerungsmaßnahmen auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen sind. Oftmals lassen sich (unter 

Vermeidung der Betriebskosten) andere Querungsmöglichkeiten (Fußgängerüberweg, Querungs-

hilfe, vorgezogene Seitenräume etc.) bei gleichbleibender Sicherheit realisieren.  

Sichere und barrierefreie Querungsmöglichkeiten 

Um der Trennwirkung stark befahrener Straßen insbesondere für Kinder, Ältere und mobilitäts-

eingeschränkter Personen entgegenzuwirken und die Verkehrssicherheit beim queren weiter zu 

erhöhen, sind weitere Querungsmöglichkeiten im Straßennetz zu schaffen. Diese sollten von der 

Gestaltung und insbesondere vom Platzbedarf sowohl den Ansprüchen der Barrierefreiheit genü-

gen, als auch entsprechend für Radfahrer nutzbar sein. Als Querungsanlagen können Lichtsignal-

anlagen (bei hohen Kfz-aŜƴƎŜƴύΣ CǳǖƎŅƴƎŜǊǸōŜǊǿŜƎŜ όα½ŜōǊŀǎǘǊŜƛŦŜƴάύ ƻŘŜǊ ŀǳŎƘ aƛǘǘŜƭƛƴǎŜƭƴ 

und beidseitige Fahrbahneinengungen bzw. Kombinationen aus beiden eingesetzt werden, die vor 

allem günstiger umzusetzen sind. Neue Querungsmöglichkeiten sind an folgenden Straßen vorge-

sehen (vgl. Abbildung 39): 

Á Ostenhellweg im Bereich des Friedhofseingangs 

Á Rigaring im Bereich des Nahversorgungszentrums 

Darüber hinaus sind weitere Querungstellen im Bereich von Radwegen (vgl. Kap. 4.3.1) sowie der 

Ortseingänge (vgl. Kap. 4.1.1) vorgesehen, welche alle auch in Abbildung 39 dargestellt werden. 

Ferner gibt es einige Querungshilfen, welche nicht barrierefrei hergestellt wurden. Diese sind z. B. 

über ein jährliches Programm kontinuierlich nachzurüsten, um einen kompletten Umbau mit ent-

sprechenden Kosten zu vermeiden. Hierdurch können u. U. nicht alle Anforderungen der entspre-

chenden DIN erfüllt werden. Allerdings kann die Situation insbesondere für sehbehinderte Men-

schen vergleichsweise schnell verbessert werden, da ansonsten auf Umgestaltungen im Rahmen 

des normalen Straßenausbaus gewartet werden muss. 
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4.5 Verkehrssicherheit 

Verkehrssicherheit ist ein Querschnittsthema, welches daher bereits in vielen Punkten auch in den 

anderen Kapiteln behandelt wird. Sichere und barrierefreie Querungshilfen (vgl. Kap. 4.3.1 u. 

4.4.2), Ortseingänge (vgl. Kap. 4.1.1) sowie sichere Radverkehrs- und Fußgängerführung (vgl. Kap. 

4.3.1 u. 4.4.1) werden daher an dieser Stelle nicht weiter thematisiert. 

Vor dem Hintergrund der durch das Land NRW gesetzten und im Rahmen des Zielkonzepts bestä-

tigten Zielsetzung α±ƛǎƛƻƴ ½ŜǊƻάΣ ōŜƛ ŘŜǊ ŘƛŜ {ǘǊŀßenverkehrssysteme so gestaltet sein sollen, dass 

zukünftig möglichst keine Menschen tödlich oder schwer verletzt werden, ist das Thema Ver-

kehrssicherheit auch in Soest eine Daueraufgabe in der planerischen, politischen und öffentlichen 

Diskussion. Im Zielkonzept wird eine überdurchschnittliche Entwicklung angestrebt. Dieses ehr-

geizige Ziel soll alle Akteure motivieren, sich gemeinsam für ein sicheres Verkehrssystem für alle 

Verkehrsteilnehmer einzusetzen und damit die Lebens- und Aufenthaltsqualität in Soest weiter 

kontinuierlich zu verbessern. 

4.5.1 Tempo 30 zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 

Die Stadt Soest verfügt über ein Vorbehaltsnetz, welches den Kfz-Verkehr auf den leistungsfähi-

gen Trassen bündelt und somit die Nebenstraßen und Wohngebiete entlastet (vgl. Kap. 4.1). Die 

StVO regelt dies, indem für Hauptverkehrsstraßen eine Geschwindigkeit von 50 km/h anzuordnen 

ist. Nur im konkreten Fall einer nachgewiesenen Gefahrenlage (§ 45 Absatz 9 StVO) kann die Ge-

schwindigkeit streckenbezogen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit reduziert werden. Im Rah-

men der Bestandsanalyse wurden bereits Streckenabschnitte für eine potenzielle Geschwindig-

keitsreduzierung identifiziert, welche nicht dem Vorbehaltsnetz angehören, primär durch Wohn-

gebiete führen und dennoch mit Tempo 50 ausgewiesen sind.  

Geringere Geschwindigkeiten tragen neben der Erhöhung der Verkehrssicherheit auch zu einer 

verträglichen Organisation der Verkehre sowie zur Lärmreduzierung bei. Diese beträgt laut dem 

Umweltbundesamt ca. 3 db(A), welches einer Halbierung des Verkehrs bei Tempo 50 entspricht.18 

So kann mit der Ausweisung von Tempo 30-Strecken die Unfallschwere minimiert und damit die 

Verkehrssicherheit v. a. für den nichtmotorisierten Verkehr erhöht werden. Die Reaktionszeit und 

der Bremsweg von Seiten des Kfz-Verkehrs spielen hierbei eine erhebliche Rolle, wie Abbildung 41 

zeigt.  

                                                           
18  UBA 2008 
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Abbildung 41: Reaktions- und Bremsweg Tempo 30 

 
Quelle: eigene Darstellung nach VCD 

Darüber hinaus erlaubt eine geringere Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs eine verträglichere Or-

ganisation aller Verkehre, insbesondere in engen Straßenräumen (Aldegrever-/Freiligrathwall, 

Brunowall, Weslarner Weg), in denen keine räumliche Trennung hergestellt werden kann. So kann 

beispielsweise laut den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (FGSV 2010) die Führung des Rad-

verkehrs auf der Fahrbahn (vgl. Kap. 4.3.1) auch bei höheren Kfz-Verkehrsmengen gewährleistet 

werden. Damit wird die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Kfz- und Radverkehr reduziert, es 

stellt sich eine bessere Übersichtlichkeit ein und potenzielle Gefahrensituationen können frühzei-

tig erkannt und eingeschätzt werden (vgl. Abbildung 28). Dies erlaubt neben der Risikominimie-

rung ebenso einen besseren Verkehrsfluss, da abruptes Abbremsen und Anfahren vermieden 

werden kann. Markierungen können die Berechtigung des Radverkehrs auf der Fahrbahn den 

Verkehrsteilnehmern verdeutlichen und zu einer höheren Akzeptanz beitragen (vgl. Abbildung 

42).  

Gemäß den Empfehlungen der ERA2010 (vgl. FGSV 2010) ist am Freiligrath-/Aldegrever Wall so-

wie Brunowall mit den vorhandenen bzw. zu erwartenden Verkehrsmengen eine Führung des 

Radverkehrs im Mischverkehr auf der Fahrbahn ohne zusätzliche Angebote bei Tempo 50 nicht 

zulässig. In beiden Straßenabschnitten liegen mit einer zulässigen Geschwindigkeit von 50 km/h 

im Belastungsbereich II und somit im Regeleinsatzbereich für Schutzstreifen, die Freigabe des 

Radverkehrs o. ä. Angebote für den Radverkehr (vgl. Abbildung 28 und Abbildung 29). Dabei ist 

die Situation am Freiligrath-/Aldegrever Wall und Brunowall zu unterscheiden.  

Am Freiligrath-/Aldegrever Wall ist der zur Verfügung stehende Querschnitt des Straßenraums so 

schmal, dass neben der Fahrbahn nur Gehwege angeboten werden können, die die Mindestmaße 

deutlich unterschreiten (vgl. Kap. 4.4.1). Eine Verringerung der Geschwindigkeit ist daher schon 

für Fußgänger geboten, da diese an vielen Stellen bei Begegnungsfällen die Fahrbahn betreten 

müssen.  

Eine Alternative zur Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn besteht nicht. Auch wenn sich die 

Wallanlagen als attraktive, parallele Radverkehrsverbindung anbieten, ist es erforderlich den Frei-

ligrath-/Aldegrever Wall als Hauptstraße für den Radverkehr sicher befahrbar zu gestalten, nicht 

zuletzt um die dort vorhandenen Ziele und Wohngebäude anzubinden. Die Fahrbahnbreite von 
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ca. 6 m erlaubt keine Markierung von Schutzstreifen, so dass als Alternative zur sicheren Führung 

des Radverkehrs lediglich eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 bleibt. Damit kann am 

Freiligrath-/Aldegrever Wall (ca. 8.000-9.000 DTV, d. h. ca. 775 Kfz/Sp-h) der Belastungsbereich I 

erreicht und somit eine verträgliche Führung des Radverkehrs im Mischverkehr gewährleistet 

werden.  

Am Brunowall ist demgegenüber der Querschnitt des Straßenraums breiter, so dass im Bestand 

auch am Fahrbahnrand (Fahrtrichtung Osten) geparkt wird. Gleichzeitig erlaubt auch am Bruno-

wall die Situation im Seitenraum hier keine Führung des Radverkehrs aufgrund dafür unzu-

reichender Gehwegbreiten und direkt auf den Gehweg mündender Gebäudeeingänge. Daher ist 

eine Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn anzubieten. Bei einer Fahrbahnbreite von ca. 

7,50 m ist grundsätzlich die Markierung von Schutzstreifen möglich. Dazu wäre jedoch die Her-

ausnahme des ruhenden Kfz-Verkehrs erforderlich. Um dies zu vermeiden wird eine Reduzierung 

der Geschwindigkeit auf Tempo 30 empfohlen. Auch damit kann am Brunowall (ca. 10.000-11.000 

DTV, d. h. ca. 940 Kfz/Sp-h) zwar nicht der Belastungsbereich I erreicht werden, jedoch wird eine 

deutliche Verschiebung im Belastungsbereich II bewirkt, die die Beurteilung der Führung des Rad-

verkehrs im Mischverkehr als verträglich ermöglicht. 

Sowohl am Freiligrath-/Aldegreverwall als auch am Brunowall sind Piktogramme auf der Fahrbahn 

vorzusehen, die den Verkehrsteilnehmer/innen die Führung des Radverkehrs anzeigen und damit 

auch den erforderlichen Verkehrsraum verdeutlichen.  

Um die Akzeptanz der Geschwindigkeitsreduzierung zu unterstützen, sollten entsprechende Maß-

nahmen ergriffen werden. Eine Evaluierung für Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen in Berlin zeigt, 

dass auch ohne bauliche Maßnahmen signifikante Effekte zur Senkung der mittleren Geschwin-

digkeit eintreten (vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin 2013). Gleichzei-

tig werden Einflüsse auf das Geschwindigkeitsverhalten erkannt, die mit den folgenden Empfeh-

lungen für Soest übertragen werden und insbesondere am Freiligrath-/Aldegreverwall aufgrund 

der Länge der Strecke von ca. 675 m zum Zuge kommen sollten. So wird neben einer Zusatzbe-

schilderung/-markierung, die die Anordnung der Geschwindigkeitsreduzierung begründet (Hier: 

Fahrradpiktogramme), die Installation eines Geschwindigkeitsdisplays (vgl. Abbildung 44) und die 

Wiederholung der Geschwindigkeitsregelung (Schild oder/und Piktogramm) empfohlen. 
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Abbildung 42: Radverkehr auf der Fahrbahn ς Markierungen in Bremen und Kiel 

  

Quelle: Planersocietät 

Im Kontext der Bemühungen einer verträglichen Abwicklung des motorisierten Verkehrs sowie ei-

ner Verbesserung der Verkehrssicherheit ist die Reduzierung der Geschwindigkeit aktuell bun-

desweit und international zunehmend in der Fachdiskussion. Auch Änderungen der StVO und so-

mit Vereinfachungen zur Anordnung von Tempo 30 im Zuge von Hauptverkehrsstraßen zum 

Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer (Kinder und Senioren) werden politisch diskutiert19. 

Im Rahmen der Bestandanalyse wurden Straßenabschnitte in Wohngebieten identifiziert, welche 

ebenfalls eine zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h aufweisen und dementsprechend für eine 

Prüfung zur Temporeduzierung (Tempo 30) empfohlen wurden. Zusätzlich wurden Teilabschnitte 

an sensiblen Einrichtungen (z. B. Schulen, Kindertagesstätten) sowie außerhalb der Kernstadt in 

die Prüfung einbezogen. 

Dabei ist zwischen Tempo 30 auf Streckenabschnitten im Zuge von Vorfahrtstraßen von den Rege-

lungen für Tempo 30-Zonen (StVO §45 Absatz 1.c) zu unterscheiden. 

Eine Übersicht der empfohlenen Tempo 30-Strecken kann Abbildung 43 entnommen werden, die 

detaillierte Auflistung und Priorisierung ist in Kap. 6 zu finden. Grundsätzlich kann eine Auswei-

tung von Tempo 30 auf weitere Straßen und eine entsprechende Überprüfung bei der Vorlage ei-

ner entsprechenden Rechtsgrundlage in der Zukunft vorgenommen werden. 

                                                           
19 https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/LA/vor-schulen-und-kindergaerten-mehr-tempo-30-auf-

hauptverkehrsstrassen.html 
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Abbildung 43: Geschwindigkeitsreduzierung Handlungskonzept 

 
Quelle:  eigene Darstellung 

 Anmerkung: der Übersicht halber liegt der Fokus des Kartenausschnitts auf der Kernstadt, Straßenabschnitte 

außerhalb der Kernstadt sind Kap. 6 zu entnehmen 

4.5.2 Verkehrssicherheitskampagnen und Verkehrserziehung 

Neben verkehrsrechtlichen und baulichen Maßnahmen sind Kampagnen und Verkehrserziehung 

weitere Bausteine der Verkehrssicherheitsarbeit. Die technischen und personellen Möglichkeiten, 

flächendeckend Geschwindigkeitsüberwachungen durch die Polizei vorzunehmen, sind begrenzt.  

Die Stadt Soest verfügt bereits über ein Dialog-Display (vgl. Abbildung 44), welches den Verkehrs-

teilnehmern eine direkte Rückmeldung über die gefahrene Geschwindigkeit gibt und diese ani-

miert, diese bei erhöhter Geschwindigkeit zu senken. Die Erfahrungen sind nicht nur in Soest posi-

tiv. Bisher wird das Display an den betreffenden Standorten jeweils zwei Wochen je Richtung ein-

gesetzt. Dadurch sind max. 12 Standorte im Jahr möglich. Daher wird die Anschaffung eines zwei-

ten Displays empfohlen. 

Geschwindigkeiten Bestand

	       > 50 km/h

	       50 km/h

	       30 km/h

	       Fahrradstraße

	       Fußgängerzone

Geschwindigkeiten Handlungskonzept

	       30 km/h

	       70 km/h






















































